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A Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert
worden ist.

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 (GBl. 2010 S.
357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl.
2022 S. 1, 4)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582,
ber. 698), durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098)

 sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften in der jeweils
gültigen Fassung

B Allgemeine Angaben 
 Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan.

 Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften der
Stadt Tuttlingen werden aufgehoben und durch die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen er-
setzt.

 Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom
18. Dezember 1990.
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C. Planungsrechtliche Festsetzungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung zu den Eintragungen in der Planzeichnung 
folgende Festsetzungen getroffen: 
 
C.1   Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)  

C.1.1 Gewerbegebiet - GE (§ 8 BauNVO) 
Gemäß § 8 (2) BauNVO sind folgende Nutzungen allgemein zulässig (siehe hierzu auch Festset-
zung zu C 1.2 Emissionskontingente): 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 
Gemäß § 1 (5) BauNVO werden die nach § 8 (2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen ausge-
schlossen: 

- Tankstellen 
- Anlagen für sportliche Zwecke 

 
Gemäß § 8 (3) BauNVO sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig (siehe hierzu auch Fest-
setzung zu C 1.2 Emissionskontingente): 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind 

 
Gemäß § 1 (6) BauNVO werden folgende ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 8 (3) 
BauNVO ausgeschlossen: 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke  
- Vergnügungsstätten 

 
Gemäß § 1 (9) BauNVO werden abweichend von § 8 (1) und (2) BauNVO folgende Nutzungen aus-
geschlossen: 

- Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzung 
- Lagerhäuser als eigenständige Hauptnutzung 
- Bordelle, bordellartige Betriebe, Swingerclubs sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, bei de-

nen die Ausübung sexueller Handlungen betriebliches Wesensmerkmal ist oder die auf sexuelle 
Bedürfnisse orientiert sind 

- Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe aller Art (vgl. nachfolgende Definition) 
 
Definitionen zu Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe: 

- Einzelhandelsbetriebe sind Betriebe, die ausschließlich oder überwiegend an letzte Verbraucher 
verkaufen. Zu ihnen zählen u.a. alle Kauf- und Warenhäuser, SB-Warenhäuser, SB-Kaufhäuser, 
Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. 

- Sonstige Handelsbetriebe sind Betriebe, die in nicht unerheblichem Umfang (mehr als 10% vom 
Gesamtumsatz) auch an letzte Verbraucher und hinsichtlich ihrer Auswirkungen großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind. Betriebe mit reiner Großhandelsfunktion zählen nicht 
zu den sonstigen großflächigen Handelsbetrieben. 

- Der funktionelle Großhandel, d.h. die wirtschaftliche Tätigkeit des Umsatzes von Gütern (Han-
delswaren) an Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter, gewerbliche Verwender oder Großverbrau-
cher, ist nicht als Handel im vorstehenden Sinne zu verstehen. 

- Der Verkauf von Vor-Ort produzierter Ware ist zulässig.   
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C.1.2 Emissionskontingente 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle an-
gegebenen Emissionskontingente LEK in dB(A)/m² nach DIN 45691 weder im Zeitbereich tags (6:00 
bis 22:00 Uhr) noch im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten. 
 
Emissionskontingente LEK  

Teilfläche Emissionskontingent LEK in dB(A)/m² 

 tags nachts 

TF 1 65 50 

TF 3 65 49 
TF 4 65 49 
TF 5 65 50 

TF 6 64 49 

TF 7 62 47 

TF 8 64 49 

TF 9 61 48 

TF 10 61 47 

TF 11 60 44 

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A und B, ausgehend vom Bezugs-
punkt {X=3483524 m; Y=5313002 m} in Gauß-Krüger-Koordinaten, erhöhen sich die Emissionskon-
tingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,zus in dB(A): 
 
Zusatzkontingente LEK,zus 

Richtungs- 
sektor LEK,zus,tags LEK,zus,nachts 

A 0 0 
B 1 1 

 

Bei genehmigungspflichtigen baulichen Änderungen oder neuen Bauvorhaben ist vom Antragsteller 
der Nachweis zur Einhaltung der vorgegebenen Geräuschkontingente zu erbringen. Die Prüfung der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit erfolgt nach DIN 45691:2006-12 Abschnitt 5. In den Gleichungen 
(6) und (7) der DIN 45691 darf für Immissionsorte j im Richtungssektor k der Ausdruck LEK,i durch 
LEK,i + LEK,zus,k ersetzt werden. 

Grundlage für die Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung des Büros BS Ingenieure, Lud-
wigsburg vom 2. November 2022 (A5943). 
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C.2   Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 (1) Nr. 1 und (3) BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

C.2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 
Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden die Höhe der baulichen Anlagen, Anzahl 
der Vollgeschosse, die Höhenlage und die Grundflächenzahl festgesetzt. 

C.2.2 Höhe der baulichen Anlagen / Höhenbegrenzung (§ 18 BauNVO) 
Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird laut Planeintrag in Meter ü.NN festgesetzt.  

Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird definiert durch die Oberkante des höchsten Punktes der 
baulichen Anlage: 

- bei Flachdächern Oberkante Attika, 
- bei Pultdächern Oberkante der höheren Traufe. 

 

 Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen können für technisch bedingte Aufbauten (hierzu zäh-
len auch Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien) um eine Höhe von max. 3,0m auf einer 
Grundfläche von max. 20% der betreffenden Gebäudegrundfläche überschritten werden. 

Mobilfunkanlagen sind als selbstständige Anlagen und als Nebenanlagen nur bis zu der jeweiligen 
festgesetzten maximalen Gebäudehöhe zulässig. 

In den Baufenstern Nr. 2, 3 und 4 darf die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) die Höhenlage der un-
mittelbar an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen senkrecht zur 
Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite von der das Gebäude erschlossen wird, um maximal 
50 cm überschreiten, sofern dies die Höhenlage des Kanals im Anschluss erlaubt. Maßgeblich sind 
die gebauten Höhen der Verkehrsflächen. 

C.2.3 Grundflächenzahl – GRZ (§ 19 BauNVO) 
  - laut Planeintrag – 

C.2.4 Anzahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 
  Laut Planeintrag: 

- als Höchstmaß 
- als Mindestmaß 

 

C.3   Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und §§ 22 - 23 BauNVO) 

C.3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO) 
  Laut Planeintrag werden folgende Festsetzungen zur Bauweise getroffen (§22 (2) BauNVO): 

- o     offene Bauweise  
- a1    abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, jedoch bis zu einer maximal 

  zulässigen Gebäudelänge von 70,0m (§ 22 (4) BauNVO) 
- a2    abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne Beschränkung 

  der Gebäudelänge (§ 22 (4) BauNVO) 

C.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
  Laut Planeintrag: 

- Baulinien 
- Baugrenzen 

 

Ebenerdige Lager-/Abstellflächen und Terrassen sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.  
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C.4   Stellung der baulichen Anlagen 
 (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Laut Planeintrag Stellung der baulichen Anlagen  
(parallele Ausrichtung der Hauptgebäudekörper / Hauptfirstrichtung zu den Richtungspfeilen) 

 

C.5   Stellplätze, Carports, Garagen und Tiefgaragen 
 (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 23 BauNVO) 

Offene Stellplätze und Fahrradabstellplätze sind auf den gewerblichen Bauflächen allgemein zuläs-
sig. 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft und privater Grünflächen sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze unzulässig (siehe un-
ter C.12.1: – M 1 Feuchtbiotop im Osten, C.15.3: Pfg 10 – Einbindung der Gewerbeflächen durch 
grundstücksbegleitende Hecken, Pfg 11 – Gestaltung Böschungsflächen, Pfg 13 – Private Grünflä-
chen im Südosten) 

Garagen und Carports (Stellplätze ohne Seitenwände) und sonstige überdachte Stellplätze sind nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Innerhalb des Bau-
fensters Nr. 1 sind Tiefgaragen unzulässig. 

Notwendig nachzuweisende Stellplätze und Garagen sind auf dem Grundstück nur in beschränktem 
Umfang zulässig, wenn der Anteil der Grundstücksflächen 
- 40% überschreitet, der durch Gebäude und Nebenanlagen überbaut ist, die von mehr als zwei 

Seitenwänden umbaut sind, oder  
- 10% überschreitet, der durch Stellplätze einschließlich der im Bereich der Stellplätze vorgelager-

ten Erschließungsflächen in Anspruch genommen wird. 

Bei Überschreitung der festgesetzten Werte, darf die Anzahl der notwendig nachzuweisenden Stell-
plätze auf dem Grundstück maximal 75% betragen. 

Die nicht auf dem Grundstück notwendig herzustellenden Stellplätze und Garagen sind anteilig im 
Baufenster Nr. 5 nachzuweisen (siehe hierzu auch Festsetzung C. 6 ´Besonderer Nutzungszweck 
von Flächen´ und D. 5 ´Stellplatzverpflichtung´) 

Bei der Ermittlung der Anzahl der auf einem anderen Grundstück nachzuweisenden Stellplätze und 
Garagen ist auf ganze Zahlen auf- oder abzurunden. 

Der Nachweis ist im Bauantragsverfahren zu führen und entsprechend im Freiflächengestaltungs-
plan nachvollziehbar darzustellen. 

 

C.6   Besonderer Nutzungszweck von Flächen 
 (§ 9 (1) Nr. 9 BauGB) 

Zweckbestimmung laut Planeintrag: 

- Parkhaus mit mindestens 200 Stellplätzen 
 

Ergänzend sind Nutzungen entsprechend der getroffenen Festsetzungen zur Art der baulichen Nut-
zung zulässig (siehe C.1). Die hierfür erforderlichen Stellplätze dürfen nicht auf die festgesetzte Min-
destanzahl von 200 Stellplätzen angerechnet werden.  
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C.7   Von Bebauung freizuhaltende Flächen
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

C.7.1 Anbauverbotszone
Anbauverbotszone zur Bundesstraße B 311 (Abstand vom äußeren Fahrbahnrand = 20,0 m): 
– laut Planeintrag –

Die Anbauverbotszone ist von Hochbauten freizuhalten. Innerhalb der anbaufreien Zone sind jegliche 
Werbeanlagen und Stellplätze unzulässig. 

C.7.2 Sichtfelder
Freizuhaltende Sichtfelder (Sichtdreiecke zur B 311) 
– laut Planeintrag –

Die in der Planzeichnung dargestellten Sichtfelder sind von jeglichen sichtbehindernden baulichen 
Anlagen und Bepflanzungen ab einer Höhe von 80 cm über Fahrbahnrand freizuhalten. 

C.8   Verkehrsflächen
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

C.8.1 Straßenverkehrsflächen
- laut Planeintrag -

Hinweis: Soweit in der Planzeichnung eine Aufteilung der Verkehrsflächen innerhalb der Straßenbe-
grenzungslinie dargestellt ist, ist diese nicht bindend (informelle Darstellung). 

C.8.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Besondere Zweckbestimmung laut Planeintrag: 

- Fußweg
- Kombinierter Fuß-/Radweg
- Öffentliche Parkplätze
- Bushaltestelle
- Landwirtschaftlicher Weg
- Öffentlicher Weg zur Erschließung der angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen so-

wie für die Erholungsnutzung als Fuß- und Radweg

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung ´Fußweg´ und ´Kombinierter Fuß-/Radweg´ 
innerhalb öffentlicher Grünflächen, die mit den Pflanzgeboten Pfg 3 (öffentlicher Grünzug mit Re-
tentionsflächen) oder Pfg 4 (Landschaftstreppe) überlagert sind, sind symbolisch dargestellt. Eine 
Anpassung an die Ausführungsplanung ist entsprechend der in den Pflanzgeboten formulierten 
Festsetzungen zulässig. 

C.8.3 Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss an die Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 4 und Nr. 11 BauGB)
- Ein- bzw. Ausfahrten laut Planeintrag -

In den festgesetzten Bereichen mit Zufahrtsverboten dürfen keine Grundstückszufahrten/-ausfahrten 
angeordnet werden. 

Eine Überfahrung der Flächen mit der besonderen Zweckbestimmung Fußweg und Öffentliche Park-
plätze mit zwei Zufahrten je Grundstück ist zulässig. Die Breite einer Zufahrt darf maximal 7,0 m be-
tragen, bei zwei Zufahrten darf die Summe der Breite 12,0 m nicht überschreiten.  
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C.9   Flächen für Anlagen zur Verteilung von Strom sowie zur Erzeugung und  
  Verteilung von Wärme 

 (§ 9 (1) Nr. 12 BauGB) 

  Zweckbestimmung laut Planeintrag: 

- Umspannstation 
- Heizzentrale 

 

C.10  Flächen für Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung von Nieder- 
  schlagswasser 

 (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

  Zweckbestimmung laut Planeintrag: 

- Regenwasserbehandlungsanlage 
 

C.11  Grünflächen 
 (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

  Zweckbestimmung laut Planeintrag: 

- Öffentliches Straßenbegleitgrün (siehe auch Festsetzungen C.15.1 - Pfb 3 und 
C.15.2 - Pfg 2, Pfg 6 und Pfg 8) 

- Öffentlicher Grünzug mit Retentionsflächen (siehe auch Festsetzung C.15.2 - Pfg 3) 
- Öffentliche Grünanlage – Landschaftstreppe (siehe auch Festsetzung C15.2 - Pfg 4) 
- Private Grünfläche – Gestaltung Böschungsflächen (siehe auch Festsetzung C.15.3 - Pfg 11) 
- Private Grünfläche – Anbindung Biotop (siehe auch Festsetzung C.15.3 - Pfg 13) 

 

C.12  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  
  Boden, Natur und Landschaft 

 (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB, § 1 (5) und (6) BauGB) 

C.12.1 M1 - Feuchtbiotop im Osten 
Das am Ostrand des Vorhabenbereiches, in Verlängerung der Straße ´Im Mittleren Ösch´ befindliche 
Feuchtbiotop ist dauerhaft zu erhalten. Durch regelmäßige Gehölzpflege ist ein Zuwachsen des Bio-
tops zu verhindern. Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. Die Gehölzpflege ist nach Be-
darf durchzuführen und im Zuge des Monitorings festzulegen. 

C.12.2 Weitere Maßnahmen 
Zur Minimierung des Eingriffs werden Zusätzlich folgende Festsetzungen getroffen: 

Zum Schutz der Zauneidechse sind vor Baubeginn Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. So 
sind sämtliche Deckungsstrukturen im Vorhabenbereich bodeneben zu entfernen. Der Rückschnitt 
von Gehölzen ist entsprechend der Vorgaben der Naturschutz-gesetzgebung außerhalb der Vegeta-
tionsperiode vorzunehmen. Mit Beginn der Aktivitätszeit der Zauneidechse (ab April) ist das Baufeld 
mit einem überklettersicheren Schutzzaun zu versehen, um ein (Wieder)Einwandern von Individuen 
zu verhindern. Der Schutzzaun ist während der gesamten Bauzeit in einem funktionsfähigen Zu-
stand zu halten. Innerhalb des Schutzzaunes sind die vorhandenen Individuen zu fangen und in ein 
zuvor neu angelegtes Habitat zu verbringen. Der Fang muss durch einen erfahrenen Artkenner erfol-
gen.   
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Die Baufeldräumung sowie der Baubeginn haben entsprechend der Vorgaben der Naturschutzge-
setzgebung außerhalb der Vegetationsperiode zu erfolgen (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sind 
aus Gründen des Bauablaufes Eingriffe außerhalb dieses unkritischen Zeitraumes unvermeidbar, 
sind Vergrämungsmaßnahmen für Brutvögel (Aufspannen von Flatterband) erforderlich. 

Oberbodenabtrag ist außerhalb der Brutperiode für bodenbrütende Vogelarten, d. h. im Zeitraum 
vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. Sofern ein Bodenabtrag nicht in diesem Zeitraum erfolgt, ist 
durch geeignete Maßnahmen eine Brut zu verhindern. 

Der Abriss des Schuppens am nördlichen Gebietsrand (‚Unter Haßlen‘) ist im Winterhalbjahr von No-
vember bis Ende Februar durchzuführen. 

Im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ist während der Baumaßnahmen ein artenschutzkon-
former Bauablauf sicherzustellen. Im Zuge eines Monitorings durch den Fachgutachter ist die erfolg-
reiche Umsetzung der Maßnahmen für die Vögel und Zauneidechsen zu überprüfen. 

Für die Beleuchtung sind aus Gründen des Insektenschutzes 'insektenfreundliche' LED-Lampen mit 
einer Lichtfarbe von maximal 4.000 K als Leuchtmittel zu verwenden Durch seitliche Blenden ist si-
cherzustellen, dass keine Abstrahlung auf Flächen außerhalb der Betriebsflächen erfolgt. 

Alle Pflanzungen / Ansaaten sind mit regionaltypischem (authochtonem) Pflanz- bzw. Saatgut auszu-
führen. 

Die Pflanzenlisten im Anhang sind Bestandteil der grünordnerischen Festsetzungen. 

Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig. 

Es ist grundsätzlich Voraussetzung, dass das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser 
nicht durch Vermischung mit Schmutzwasser oder auf andere Weise mit Schadstoffen belastet ist. 

Die Starkregengefährdung ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch ein fachkundiges Büro 
zu prüfen. Ggf. sind Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

Die im Vorhabenbereich gesammelten unbelasteten Niederschlagswässer sind in einer Regenwas-
serbehandlungsanlage zu reinigen und gedrosselt in die Donau abzuleiten. Durch Rückhaltung in 
den Retentionsflächen, Versickerung – sofern möglich – und gedrosselte Ableitung ist zu gewährleis-
ten, dass eine hydraulische Belastung der Donau durch Oberflächenwasser ausgeschlossen ist. 

Die Entwässerung der Grundstücksflächen von unbelastetem Niederschlagswasser hat breitflächig 
über die Grünbereiche zu erfolgen. 

Das Niederschlagswasser von Zufahrten und Hofflächen auf denen Werksverkehr herrscht, sowie 
von Flächen auf denen wassergefährdende Stoffe umgeschlagen werden, ist in den Schmutzwas-
serkanal einzuleiten. 

Nicht von LKW befahrene Hofflächen und Zufahrten sowie Wege, Zugangsflächen und PKW-Stell-
plätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

In Bezug auf die südlich benachbart verlaufenden Bahnanlagen sind bei Pflanzung von Gehölzen 
am Südrand des räumlichen Geltungsbereiches folgende Pflanzabstände ein-zuhalten: Zwischen 
Oberleitungsanlagen und Ästen von Bäumen und Sträuchern ist ein Abstand von mindestens 2,5 m 
einzuhalten. Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten, 
dass ein Überhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nachbarrechtes einge-
halten werden. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes ge-
fährden. 

Im Rahmen einer bodenkundlichen Baubegleitung während der Baumaßnahme ist ein bodenschutz-
konformer Bauablauf sicherzustellen. 

Mit dem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan mit den im Grünordnungsplan geforderten An-
gaben der Pflanzungen und der vorgesehenen Pflanzenarten vorzulegen. Nach Durchführung der 
Pflanzungen ist bei der Baurechtsbehörde ein Nachweis mittels Fotos und eines Planes mit den Fo-
tostandorten einzureichen. 
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C.13  Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
Laut Planeintrag mit einem Leitungsrecht zur Ableitung von Regenwasser durch das Plangebiet zu 
belastende Flächen zu Gunsten des Leitungsträgers. 
 
Eine Überbauung der mit Leitungsrecht zu belastenden Flächen durch bauliche Anlagen ist unzuläs-
sig. Ausgenommen sind hiervon ebenerdige bauliche Anlagen (z.B. Stellplätze, Lager-/Abstellflä-
chen, Rangierflächen). 
 
Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke dürfen keine Maßnahmen vornehmen, die den Bestand 
und die Betriebssicherheit der Anlagen gefährden. Der jederzeitige Zugang zu den Leitungen ist zu 
gewährleisten (siehe hierzu auch Festsetzung C.15.3 ´Pflanzgebote auf privaten Grünflächen´ - Pfg 
13 – Private Grünfläche im Südosten (Anbindung Biotop)) 

 

C.14  Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - 
 Straßenverkehrslärm und Verkehrslärm Schiene 
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
Für die im Lageplan innerhalb der gekennzeichneten Flächen liegenden Fassaden mit Außenge-
räuschpegeln durch Straßenverkehr tags von > 70 dB(A) dürfen Aufenthaltsräume nicht mit öffenba-
ren Fenstern errichtet werden, es sei denn durch Außenbauteile erfolgt ein baulicher Schallschutz 
vor den öffenbaren Fenstern (wie z. B. verglaste Laubengänge, Prallscheiben oder Vorhangfassa-
den, ggf. auch partiell). 

Für die im Lageplan innerhalb der gekennzeichneten Flächen liegenden Fassaden mit Außenge-
räuschpegeln durch Straßen- bzw. Schienenverkehr nachts von > 60 dB(A) dürfen Schlafräume (ein-
schließlich Kinderzimmer) nicht mit öffenbaren Fenstern errichtet werden, es sei denn durch Außen-
bauteile erfolgt ein baulicher Schallschutz vor den öffenbaren Fenstern (wie z. B. verglaste Lauben-
gänge, Prallscheiben oder Vorhangfassaden, ggf. auch partiell). 

Hierauf kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn durch ein Schallgutachten gegenüber der zu-
ständigen Baurechtsbehörde nachgewiesen wird, dass in den schutzbedürftigen Räumen keine Au-
ßengeräuschpegel durch Straßen- bzw. Schienenverkehrslärm von > 70 dB(A) tags bzw. > 60 dB(A) 
nachts zu erwarten sind. Die Außengeräuschpegel durch Straßenverkehr werden nach der Richtlinie 
für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19 und durch Schienenverkehr nach der Schall 03 ermittelt. 

Grundlage für die Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung des Büros BS Ingenieure, Lud-
wigsburg vom 2. November 2022 (A5943). 

Nach VDI 2719 ist bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts eine schalldämmende, 
eventuell fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens 
ein zum Schlafen geeigneter Raum mit Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

Grundlage für die Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung des Büros BS Ingenieure, Lud-
wigsburg vom 2. November 2022 (A5943). 
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C.15  Grünordnerische Maßnahmen, Pflanzgebote und Pflanzbindung 
 (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB und § 27 Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg) 

C.15.1 Pflanzbindungen auf öffentlichen Grünflächen 
Pfb 1 – Erhalt landschaftsprägende Linde am Gebietsauftakt 
 
Die im Plan dargestellte, als Naturdenkmal geschützte "Martinslinde" ist dauerhaft zu erhalten, zu 
pflegen und zu sichern. Ist eine Erhaltung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht möglich, 
so ist sie durch Pflanzung einer Ersatzlinde mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 20 cm 
zu ersetzen. 

Bei Bauarbeiten ist für ausreichenden Schutz der Linde Sorge zu tragen. Die DIN 18920 (Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) ist zu beachten. Boden-
verdichtungen und Ablagerungen im Bereich der Kronentraufe sind zu vermeiden. 

Die "Verordnung der Stadt Tuttlingen als untere Naturschutzbehörde zum Schutz von Naturdenkma-
len auf dem Gebiet der Stadt Tuttlingen" mit den darin enthaltenen Verboten ist zu beachten. 

 
Pfb 2 – Erhalt der Baumquartiere ‚Im Mittleren Ösch‘ 

Die im Bestand vorhandenen Einzelbäume und Baumquartiere entlang der Straße ´Im Mittleren 
Ösch´ sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Abgang oder Ausfall sind die Bäume durch die 
vorhandene Baumart mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 20 cm zu ersetzen. 

 
Pfb 3 – Erhalt der Verkehrsgrünflächen an der B 311 

Die Verkehrsgrünflächen an der Bundesstraße B 311 sind zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. 

Im Verlauf der nachrichtlich dargestellten Erdgas-Mitteldruckleitung ist ein Schutzstreifen von 2,50 m 
beiderseits der Leitung von Baumpflanzungen freizuhalten. Ebenso sind innerhalb des einzuhalten-
den Schutzstreifens keine Aufschüttungen und Abgrabungen zulässig. 

 

C.15.2 Pflanzgebote auf öffentlichen Grünflächen 
Um die trotz Vermeidung und Minimierung verbliebenen Eingriffe auszugleichen, sind unter anderem 
Pflanzungen auf den öffentlichen Grünflächen im Gebiet erforderlich. Damit diese planerischen Fest-
setzungen (siehe die folgenden Pflanzgebote Pfg 1 bis Pfg 8 und die Ausgleichsmaßnahme M1) ver-
wirklicht werden können, müssen gemäß § 27 Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG B-
W) die nach dem NRG B-W ansonsten vorgeschriebenen Abstände zu angrenzenden Grundstücken 
(außer zu landwirtschaftlichen) nicht eingehalten werden. Die geltenden Vorschriften des NRG B-W 
werden insoweit aufgehoben. 

 
Pfg 1 – Baumreihe am Fuß- und Radweg im Öffentlichen Grünzug 

Im nördlichen Teil des öffentlichen Grünzuges (Pfg 2 und Pfg 3) sind an den im Plan dargestellten 
Standorten entlang des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Fuß- und Radweges standortgerechte, 
hochstämmige, mittel- bis großkronige Bäume der Pflanzenlisten 2 oder 3 mit einem Stammumfang 
von 18 bis 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Die Anzahl der Baumstandorte ist verbindlich. Eine Verschiebung der Baumstandorte parallel zum 
Fuß- und Radweg ist in Abhängigkeit der konkreten Wegeführung zulässig. 
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Pfg 2 – Repräsentative Grünflächen am Gebietseingang 

Die Grünflächen am Gebietseingang sind gärtnerisch intensiv zu gestalten und dauerhaft zu erhal-
ten. 

Sie sind mit Stauden und Gehölzen oder durch Ansaat einer standortgerechten Gras-Kräuter-Mi-
schung aus regionalem Saatgut intensiv zu gestalten. 

Entsprechend der planzeichnerischen Darstellung sind standortgerechte, hochstämmige, mittel- bis 
großkronige Einzelbäume aus Arten der Pflanzenliste 2 oder 3 mit einem Stammumfang von 18 bis 
20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Darstellung der Baum-
standorte ist symbolisch. Diese können im Zuge der Ausführungsplanung verändert werden. Die An-
zahl der Baumstandorte ist bindend. 

Im Verlauf der nachrichtlich dargestellten Erdgas-Mitteldruckleitung ist ein Schutzstreifen von 2,50 m 
beiderseits der Leitung von Baumpflanzungen freizuhalten. Ebenso sind innerhalb des einzuhalten-
den Schutzstreifens keine Aufschüttungen und Abgrabungen zulässig. 

 
Pfg 3 – Öffentlicher Grünzug mit Retentionsflächen 

Der zentrale Grünzug ist parkartig mit extensiv gepflegten Wiesenflächen, Einzelbäumen, Strauch-
gruppen, Staudenbeeten und Fuß-/Radwegen zu gestalten. Die plangraphische Darstellung ist sym-
bolisch. Die Gestaltung des Grünzuges ist im Zuge eines Freiflächengestaltungsplanes festzulegen. 

Retentionsflächen sowie eine Regenwasserbehandlungsanlage in den Wiesenflächen sind zulässig. 
Die Retentionsflächen sind als Wiesenflächen mit einer standortgerechten Gras-Kräuter-Mischung 
aus regionalem Saatgut einzusäen, gärtnerisch zu gestalten und extensiv durch Mahd zu pflegen. 

Eine randliche Bepflanzung der Retentionsflächen mit Bäumen oder Sträuchern entsprechend der 
symbolhaften planzeichnerischen Darstellung ist zulässig. 

Der durch den Grünzug verlaufende Weg ist in Dammlage als kombinierter Fuß- und Radweg mit 
einer Breite von 4,5 m in befestigter Bauweise zu erstellen. Die planzeichnerische Darstellung ist 
symbolhaft - eine Konkretisierung der Wegeführung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung. 

Die Integration von Infrastrukturelementen für Spiel- und Aufenthaltsflächen ist zulässig. Am südli-
chen Rand des Grünzuges ist eine bis zu 2,0 m hohe Mauer zum Abfangen der Böschung zulässig. 
Die Mauer ist aus natürlichen Materialien herzustellen. 

Elemente für einen didaktischen Ausstellungs- und Informationsbereich "Landmarke Villa Rustica" 
(z.B. ein Aussichtsturm) sowie ein Wasserlauf mit -becken am Fuß der Landschaftstreppe sind zu-
lässig. 

Im Verlauf der nachrichtlich dargestellten Erdgas-Mitteldruckleitung ist ein Schutzstreifen von 2,50 m 
beiderseits der Leitung von Baumpflanzungen freizuhalten. Ebenso sind innerhalb des einzuhalten-
den Schutzstreifens keine Aufschüttungen und Abgrabungen zulässig. 

 
Pfg 4 – Landschaftstreppe 

Die Landschaftstreppe bildet den räumlichen Abschluss des Gewerbegebietes. Die Gestaltung der 
Landschaftstreppe und die Auswahl zu pflanzender Gehölze ist im Zuge eines Freiflächengestal-
tungsplanes festzulegen. Die plangraphische Darstellung ist symbolisch. 

Die Ränder der Gewerbeflächen sind in Anlehnung an die symbolhafte Darstellung intensiv durch 
Baum-, Hecken- und Strauchpflanzungen einzubinden. 

Die planzeichnerische Darstellung der Wegeführung und -breite ist symbolhaft - eine Konkretisierung 
erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung. Die Integration eines offenen Wasserlaufes ist zulässig. 

Am südlichen Ende der Landschaftstreppe ist die Gestaltung eines Aussichtsplateaus zulässig. 

  



Stadt Tuttlingen - Bebauungsplan „Gewerbepark DonauTech“                                   Erneute Offenlage 

Textliche Festsetzungen und Örtliche Bauvorschriften 

 

Seite 15 

Pfg 5 – Straßenbegleitende Bäume entlang der Längs-/Querparker 

Zur Durchgrünung des Straßenraumes sind in den im Plan dargestellten Baumquartieren standortge-
rechte, hochstämmige, klein- bis mittelkronige Bäume der Pflanzenlisten 1 und 2 mit einem Stamm-
umfang von 18 bis 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

In offenen Baumquartieren sind die Bäume mit mindestens 1 m Abstand zum Rand der Verkehrsflä-
chen zu pflanzen. Bei Pflanzung in offenen Verkehrsgrünflächen sind diese mit mindestens 2 m 
Länge/Breite, 4 m² Fläche und einem Mindestvolumen von 12 m³ Wurzelraum herzustellen. Der 
Wurzelraum ist durch Einfassen mit Hoch-Bordsteinen, Poller oder anderen Einrichtungen (z.B. 
überfahrbare Baumscheiben) gegen Überfahren zu schützen. 

Die Anzahl und Darstellung der Baumstandorte ist verbindlich. Eine Verschiebung der Baumstand-
orte parallel zum Fahrbahnrand im Rahmen der Ausführungsplanung ist möglich. 

Erschließungsstraßen mit Längsparkern ohne ein planzeichnerisch dargestelltes Pflanzgebot von 
Einzelbäumen sind wie folgt zu gliedern: nach jedem zweiten Längsparkplatz ist ein Pflanzquartier 
mit einer frei wachsenden oder geschnittenen Hecke auf einer Pflanzfläche von 1,5 x 2,3 m mit Arten 
der Pflanzenliste 4 vorzusehen. Die Fläche ist vor Befahren mit Bordsteinen, Poller oder anderen 
Einrichtungen zu schützen. 

Eine Unterbrechung der Parkierungsflächen durch zwei Zufahrten je Grundstück ist zulässig. Die 
Breite einer Zufahrt darf maximal 7,0 m betragen, bei zwei Zufahrten darf die Summe der Breite 12,0 
m nicht überschreiten. 

 

Pfg 6 – Straßenbegleitender Grünstreifen mit Einzelbäumen 

An den im Plan dargestellten Straßenrändern ist ein Grünstreifen entsprechend der planzeichneri-
schen Darstellung gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Eine Unterbrechung der Grün-
streifen durch zwei Zufahrten je Grundstück ist zulässig. Die Breite einer Zufahrt darf maximal 7,0 m 
betragen, bei zwei Zufahrten darf die Summe der Breite 12,0 m nicht überschreiten. Der Grünstreifen 
ist durch Einfassen mit Hoch-Bordsteinen, Poller oder anderen Einrichtungen gegen Überfahren zu 
schützen. 

An den gekennzeichneten Standorten sind in den Grünstreifen standortgerechte, hochstämmige, 
klein- bis mittelkronige Bäume der Pflanzenlisten 1 und 2 mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm 
zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzquartiere sind mit mindes-
tens 2 m Länge/Breite, mindestens 4 m² Fläche und einem Mindestvolumen von 12 m³ Wurzelraum 
herzustellen. Die Anzahl der Baumstandorte ist verbindlich. Eine Verschiebung parallel zum Fahr-
bahnrand im Rahmen der Ausführungsplanung z.B. durch Anlage von Zufahrten ist möglich. 

 

Pfg 7 – Wirtschaftsweg im Westen 

Am Westrand des Plangebietes ist im Bereich des bestehenden Wirtschaftsweges auf einem 4,0 m 
breiten Streifen ein Grasweg herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Hierzu ist die Fläche mit einer 
standortgerechten Gras-Kräuter-Mischung einzusäen. 

Eine dauerhafte Pflege des Grasweges ist sicherzustellen. 

 

Pfg 8 – Randliche Eingrünung entlang der B 311 

Die Gewerbeflächen entlang der B 311 sind durch Baum-, Hecken- und Strauchpflanzungen land-
schaftlich einzubinden. 

An den im Plan dargestellten Standorten sind standortgerechte, hochstämmige Bäume zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Für die Baumreihe sind großkronige Laubge-
hölze aus Arten der Pflanzenliste 3 mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm zu verwenden. 
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Die Anzahl und Darstellung der Baumstandorte ist verbindlich. Abweichungen bis max. 5,0 m in 
beide Richtungen parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche sind zulässig, wobei der Charakter einer 
durchgängigen Baumreihe erhalten bleiben muss. Die Vorgaben der Richtlinie für passiven Schutz 
an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 2009) in Bezug auf den Abstand der Baumstand-
orte vom Fahrbahnrand sind zu beachten (Pflanzung mit ca. 8,0 m Abstand zum Fahrbahnrand). 

Die Baumreihe ist auf mindestens 70 % der Fläche zwischen den Einzelbäumen durch Strauchpflan-
zungen zu ergänzen. Hierzu sind Gehölzstreifen mit freiwachsenden Hecken aus Arten der Pflan-
zenliste 4 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pro Hecke sind mindestens drei Arten 
der vorgenannten Pflanzenliste zu Anteilen von je 20 % zu verwenden. Die Hecken sind mit einer 
Breite von 5,0 m anzulegen. 

Flächen außerhalb der Gehölzstandorte sind mit einer standortgerechten Gras-Kräuter-Mischung 
aus regionalem Saatgut anzusäen und durch extensive Mahd mit Abräumen des Mähgutes dauer-
haft zu pflegen. 
 

C.15.3 Pflanzgebote auf privaten Grünflächen 
Pfg 9 – Straßenbegleitende Bäume entlang der Haupterschließung 

Am Abzweig von der B 311 sind die angrenzenden Gewerbeflächen entlang der Verkehrsflächen 
durch beidseitige Pflanzung von Baumreihen einzugrünen. 

Hierzu sind am Rand der Gewerbeflächen standortgerechte, hochstämmige, mittel- bis großkronige 
Bäume der Pflanzenlisten 3 mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

In offenen Baumquartieren sind die Bäume mit mindestens 1 m Abstand zum Rand der Verkehrsflä-
chen zu pflanzen. Die Baumquartiere sind mit mindestens 2 m Länge/Breite, 4 m² Fläche und einem 
Mindestvolumen von 12 m³ Wurzelraum herzustellen. Der Wurzelraum ist durch Einfassen mit Hoch-
Bordsteinen, Poller oder anderen Einrichtungen (z.B. überfahrbare Baumscheiben) gegen Überfah-
ren zu schützen. 

Die Anzahl und Darstellung der Baumstandorte sind verbindlich. Eine Verschiebung der Baumstand-
orte parallel zum Fahrbahnrand im Rahmen der Ausführungsplanung ist zulässig. 

 

Pfg 10 - Einbindung der Gewerbeflächen durch grundstücksbegleitende Hecken 

Zur Einbindung der Gewerbeflächen sind entsprechend der symbolhaften planzeichnerischen Dar-
stellung Gehölzstreifen mit geschnittenen oder freiwachsenden Hecken aus Arten der Pflanzenliste 4 
zu pflanzen, pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pro Hecke sind mindestens drei Arten der vorge-
nannten Pflanzenliste zu Anteilen von je 20 % zu verwenden. Die Hecken sind mit einer Breite von 
mindestens 3,0 m anzulegen. Die planzeichnerisch gekennzeichnete Grundstücksrandfläche ist zu 
mind. 70 % mit Hecken zu umfassen. 

Entlang der an den öffentlichen Grünzug (Pfg 3) angrenzenden Grundstückgrenzen sind Stellplätze, 
Nebenanlagen und Lagerflächen auf den privaten Gewerbeflächen durch die festgesetzten grund-
stücksbegleitenden Hecken einzugrünen. 

Eine Unterbrechung der grundstücksbegleitenden Hecken durch maximal zwei Zufahrten je Grund-
stück ist zulässig. Die Breite einer Zufahrt darf max. 7,0 m betragen, bei zwei Zufahrten darf die 
Summe jedoch nicht mehr als 12,0 m betragen. 

Die Bepflanzung der öffentlichen Verkehrsgrünflächen entlang der B 311 (Pfb 3 und Pfg 8) ist im un-
mittelbaren Anschluss durch geschnittene Formhecken mit einer Breite von 2,0 m zu ergänzen. 
Hierzu sind Gehölzstreifen mit geschnittenen Hecken aus Arten der Pflanzenliste 4 zu pflanzen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pro Hecke sind mindestens drei Arten der vorgenannten Pflan-
zenliste zu Anteilen von je 20 % zu verwenden. 
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Angrenzend an den südlichen Rand des öffentlichen Grünzuges (Pfg 3) ist am Südrand des Pflanz-
gebotes eine bis zu 2,00 m hohe Mauer zum Abfangen der Böschung auf privater Fläche im unmit-
telbaren Anschluss zur Hecke zulässig . Die Mauer ist aus natürlichen Materialien herzustellen. 

 

Pfg 11 – Gestaltung Böschungsflächen 

Die herzustellenden Böschungen sind locker mit Gehölzen zu bepflanzen. Hierbei sind Laubgehölze 
und Sträucher aus Arten der Pflanzenlisten 1, 2 und 4 zu verwenden, dauerhaft zu sichern und bei 
Ausfall zu ersetzen. 

Standort und Anzahl der Gehölze sind mit dem Freiflächengestaltungsplan darzulegen. 

Nicht bepflanzte Flächen sind mit einer standortgerechten, artenreichen Gras-Kraut-Mischung anzu-
säen und zu begrünen. Eine Integration von Stützmauern bis zu einer Höhe von max. 2,5 m ist zu-
lässig, sofern diese einen Abstand von mindestens 3,0 m zueinander aufweisen. Innerhalb der ein-
zelnen Böschungsflächen ist eine Staffelung von maximal zwei Stützmauern zulässig. Ein weiterer 
Höhenunterschied ist durch Böschungen im Verhältnis bis max. 1:2 auszugleichen. 

 

Pfg 12 – Festsetzungen für überbaubare und nicht überbaubare Flächen 

Die nicht überbauten und die durch bauliche Anlagen nicht überdeckten Anteile der überbaubaren 
Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen. Dementsprechend sind Schotter-
gärten oder ähnliches nicht zulässig. 

Fenster- bzw. öffnungslose Außenwandflächen mit einer Ansichtsfläche von mehr als 250 m² sind 
dauerhaft zu begrünen. Hierbei sind Arten der Pflanzenliste 5 zu verwenden. Bei der Wahl des Fas-
sadenmaterials ist in diesen Bereichen darauf zu achten, dass Aufheizung und Reflexion vermieden 
werden. 

Mindestens 60 % der Dachflächen sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Die Mindestsubstrathöhe 
zur Dachbegrünung beträgt 20 cm.  

Eine Nutzung von Solaranlagen auf Dächern ist zulässig, ebenso die Kombination von Photovoltaik-
nutzung und Dachbegrünung. Als Abstandsgröße zwischen den Anlagenreihen ist mindestens der 
zweifache Betrag der Höhe der Photovoltaikanlagen, gemessen vom höchsten Punkt der Photovolta-
ikanlage im Bezug zur Oberkante Substratauftrag, vorzusehen. 

Das Oberflächenwasser der unbelasteten Verkehrsnebenflächen (PKW-Stellplatzflächen) sowie der 
Dachflächen ist in ein Trennsystem einzuleiten. Niederschlagswasser von Zufahrten und Hofflächen, 
auf denen Werksverkehr herrscht, sowie von Flächen, auf denen wassergefährdende Stoffe umge-
schlagen werden, ist in den Schmutzwasserkanal einzuleiten. Pkw-Stellplätze und Zugangsflächen 
sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

Je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, hochstämmiger, großkroniger 
Baum der Pflanzenliste 2 oder 3 mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm zu pflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Die Pflanzquartiere sind mit mindestens 6 m² Fläche und einem Mindestvolumen von 12 m³ Wurzel-
raum je Baum herzustellen. Der Wurzelraum ist durch Einfassen mit Hoch-Bordsteinen, Poller oder 
anderen geeigneten Einrichtungen gegen Überfahren zu schützen (z. B. überfahrbare Baumschei-
ben). 

Offene Pflanzquartiere sind mit Stauden bzw. bodendeckenden Sträuchern zu bepflanzen oder mit 
einer dem Standort entsprechenden Gras-Kräuter-Mischung aus regionalem Saatgut anzusäen. 
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Pfg 13 – Private Grünfläche im Südosten (Anbindung Biotop) 

Die im Plan dargestellte Grünfläche ist gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche 
ist durch Ansaat einer standortgerechten Gras-Kräuter-Mischung aus regionalem Saatgut anzusäen 
oder gärtnerisch zu gestalten. 

Der Bereich des Leitungsrechtes ist von jeglicher Bepflanzung mit Bäumen freizuhalten. Eine Pflan-
zung von Sträuchern ist jedoch zulässig. Hierbei sind Sträucher aus Arten der Pflanzenliste 4 zu ver-
wenden. 

Die Grünfläche darf maximal an zwei Stellen überfahren werden. Die Breite einer Überfahrung darf 
max. 7,0 m betragen, bei zwei Überfahrungen darf die Summe jedoch nicht mehr als 12,0 m betra-
gen. 
 

C.16  Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
 (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB) 

C.16.1 Höhenunterschiede durch Ausbau der Verkehrsanlagen 
Höhenunterschiede, die sich durch den Ausbau der Verkehrsanlagen zum natürlichen Gelände erge-
ben, sind mit einem Böschungsverhältnis von 1:1,5 (Höhe:Tiefe) anzugleichen. 

C.16.2 Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Straßenflächen 
Es gilt ein die öffentlichen und privaten Verkehrsflächen begleitender bis zu 4,0 m breiter Grundstücks-
streifen als Fläche für gegebenenfalls erforderliche Aufschüttungen und Abgrabungen zur Einbindung 
der Straßenachsen in den Geländeverlauf und zum Ausgleich topographischer Unebenheiten / Vers-
ätze. Entsprechende Aufschüttungen / Abgrabungen sind vom Eigentümer auf seinem Grundstück zu 
dulden. Im Anschlussbereich des Gewerbegebiets an die Bundesstraße B 311 gilt beiderseits der 
Verkehrsfläche für die angrenzend mit Nr. 1 gekennzeichneten beiden Baufelder die Duldung bis zu 
einer Breite von 6,5 m. 

Hinterbeton, Betonsockel infolge der Herstellung der Verkehrsanlagen sowie Straßenbeleuchtungs-
masten und sonstige Versorgungseinrichtungen (u.a. Schaltkästen) sind vom Eigentümer auf seinem 
Grundstück bis zu einer Tiefe von 30 cm zu dulden. 
 

C.17  Zuordnung von plangebietsexternen Maßnahmen zum Ausgleich 
(§ 1a (3) BauGB i.V.m. § 9 (1a) BauGB) 

C.17.1 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB werden den im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbepark 
DonauTech“ befindlichen Eingriffsgrundstücken externe Ausgleichsmaßnahmen und -flächen als 
Sammelausgleichsmaßnahmen zugeordnet. 
 
Das im Zuge der plangebietsexternen Ausgleichsmaßnahmen zu kompensierende Defizit beträgt: 
Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt:  111.667 ÖP 
Schutzgut Boden:          -721.981 ÖP 
Summe:             -610.314 ÖP 
 
Die Kompensation des verbleibenden Kompensationsdefizits von 610.314 Ökopunkten im Schutzgut 
Boden erfolgt durch: 
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Zuordnung der planexternen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen A2 (Lerchenfenster zur 
Kompensation des entfallenden Feldlerchenreviers - Flurstück 11629), A3 (Auslichten von verbusch-
ten Flächen und Anlage von Zauneidechsen-Habitaten südlich Möhringen - Flurstück 1942) und A4 
(Auflichten und Gestaltung einer Waldrandfläche südlich Möhringen - Flurstück 4420) mit insgesamt 
51.038 Ökopunkten (vgl. C.17.2). 
 
Zuordnung von 559.276 Ökopunkten der bereits umgesetzten Maßnahme A6 – Sanierung von Alt-
lasten „verfüllte Kiesgrube im Norden des Vorhabenbereichs“ (im Bereich des Flurstückes 2343 so-
wie einer Teilfläche von Flurstück 2342, Tuttlingen) aus dem Ökokonto der Stadt Tuttlingen. Die 
Maßnahme wurde insgesamt mit 3.771.814 Ökopunkten bilanziert. Die verbliebenen 3.212.538 Öko-
punkte werden für die Zuordnung zu anderen Eingriffsvorhaben in das Ökokonto der Stadt Tuttlingen 
als Guthaben im Schutzgut Boden eingestellt. 
 
Auf die ausführliche Behandlung und Darstellung der Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht mit 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird verwiesen (Büro Helbig Umweltplanung, Leonberg, Stand 
01.12.2022) 

C.17.2 Artenschutz (CEF-Maßnahmen) 
A1 – Anbringen von 3 künstlichen Fledermaus-Quartieren im Angerpark Möhringen 
Im Baumbestand des Angerpark von Möhringen auf dem Flurstück 45/2, Gemarkung Möhringen sind 
drei Fledermauskästen vorgezogen anzubringen. 
 
A2 – Lerchenfenster zur Kompensation des entfallen-den Feldlerchenreviers 
Auf dem Flurstück 11629, Gemarkung Tuttlingen (120 m²) sollen zur Kompensation des entfallenden 
Feldlerchenreviers sechs Lerchenfenster hergestellt werden. 

A3 – Auslichten von verbuschten Flächen und Anlage von Zauneidechsen-Habitaten  
Auf dem Flurstück 1942, Gemarkung Möhringen (5.163 m²) sind die Gehölzbestände aufzulichten 
und Habitatstrukturen für die Zauneidechse vorgezogen anzulegen. 

A4 – Auflichten und Gestaltung einer Waldrandfläche südlich Möhringen 
Auf den Flurstücken 4420, Gemarkung Möhringen (Teilfläche: 4.696 m²) sind vorgezogen die Ge-
hölzbestände aufzulichten und Saumstrukturen zu entwickeln. 

Die Maßnahmenflächen sind im städtischen Besitz. 

Auf die ausführliche Behandlung und Darstellung im Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung vom Büro Helbig Umweltplanung Leonberg (Stand 01.12.2022) sowie die spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP, Stand 06.04.2018) und den Kartierbericht zu den faunistischen Erhe-
bungen auf potenziellen Maßnahmenfläche, (Stand August 2018) vom Büro Tier- und Land-
schaftsökologie, Dr. Jürgen Deuschle, Köngen wird verwiesen. 

 

C.18  Kennzeichnungen 
(§ 9 (5) BauGB) 

C.18.1 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
   oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich 
   sind (Gefährdungspotenzial durch temporäre Überflutungsgefahr bei Starkregenereignisse) 

- laut Planeintrag - 

C.18.2 Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 
- laut Planeintrag - 
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D. Örtliche Bauvorschriften (§74 LBO) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung zu den Eintragungen in der Planzeichnung 
folgende Festsetzungen getroffen: 

D.1  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

D.1.1 Dachform/-neigung 
Folgende Dachformen sind innerhalb des Geltungsbereichs laut Planeintrag zulässig: 

Dachform     Dachneigung 

Flachdach FD      0° -   5° 

Pultdach PD      5° - 15° 

 

D.1.2 Dacheindeckung 
Bauliche Anlagen zur aktiven oder passiven Nutzung der Sonnenenergie auf Dächern sind zulässig. 

Eine Kombination von Photovoltaiknutzung und Dachbegrünung ist bei entsprechend weitem Stand 
der Solarelemente bis maximal der Hälfte der zu begrünenden Dachfläche möglich. 

(siehe hierzu auch Festsetzungen: 
-  C.12.2 Weitere Maßnahmen (zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft): Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind unzuläs-
sig; 

- C 15.3 Pflanzgebote auf privaten Grünflächen, Pfg 12 - Festsetzungen für überbaubare und nicht 
überbaubare Flächen: Mindestens 60 % der Dachflächen sind dauerhaft extensiv zu begrünen. 
Die Mindestsubstrathöhe zur Dachbegrünung beträgt 20 cm) 

 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind so zu installieren, dass zum Bahnbetriebsgelände hin keine 
Blendwirkungen auftreten. 

 

D.1.3 Fassadengestaltung / Äußere Gestaltung 
Glänzende und Licht reflektierende Materialien als Außenwandmaterialien sowie die Verkleidung von 
Gebäuden mit spiegelnden oder polierten Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik sind 
nicht zulässig. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn sie einer aktiven oder passiven Nutzung 
der Sonnenenergie dienen. 

Fenster- bzw. öffnungslose Außenwandflächen mit einer Ansichtsfläche von mehr als 250m² sind dau-
erhaft zu begrünen. Hierbei sind Arten der Pflanzenliste 5 zu verwenden. Bei der Wahl des Fassaden-
materials ist in diesen Bereichen darauf zu achten, dass Aufheizung und Reflexion vermieden werden. 

Baukörper über 30,0m Länge sind durch geeignete baugestalterische Mittel (Form, Material und 
Farbe) in ihrer Längenentwicklung zu gliedern. Dies gilt nicht für Fassadenseiten, bei denen eine 
Weiterführung der Gebäudeentwicklung im Sinne einer Bauabschnittsbildung vorgesehen ist.  
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D.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 
Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle örtlich gebundenen Einrichtungen, die der An-
kündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe und Beruf dienen und vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu gehören vor allem Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, 
Lichtwerbungen, Schaukästen, sowie für Anschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und 
Flächen. 

Dynamische Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, fluoreszierende Werbeanlagen, elektronische 
Laufbänder, Videowände und ähnliches sind unzulässig. Bei beleuchteten Werbeanlagen sind insek-
tenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. 

Innerhalb der anbaufreien Zone sind jegliche Werbeanlagen unzulässig. 
 

Werbeanlagen an Gebäuden 

Maximal 5% einer Ansichtsfassade eines Gebäudes dürfen mit Flachtransparenten oder Einzelbuch-
staben-Schriftzügen bedeckt sein. Die Höhe von Schriftzeichen/Logos etc. ist dabei auf maximal 2,0m 
begrenzt. 

Unzulässig sind Werbeanlagen in der Dachfläche bzw. oberhalb der Attika-/Traufkante. Über 1,0m 
von der Fassade auskragende Werbeanlagen sind unzulässig. 

 
Fahnen, Pylone, freistehende Werbeanlagen 

Innerhalb der anbaufreien Zone sind jegliche Werbeanlagen unzulässig. 

Die Höhe von Fahnen mit ihren Masten wird auf maximal 7,5 m über angrenzendem Gelände be-
grenzt. 

Werbeanlagen auf Pylonen sind bis zu einer Gesamthöhe von 7,5 m zulässig, gemessen vom Fuß-
punkt bis zum höchsten Punkt der Werbeanlage, sofern die Ansichtsfläche der Werbetafel in der 
Breite 3,0m und in der Höhe 1,5 m nicht überschreitet. 

Sonstige freistehende Werbeanlagen dürfen in ihrer Höhenentwicklung die Höhe von 4,0 m über an-
grenzendem Gelände nicht überschreiten. Sonstige freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer 
maximalen Breite von 4,0 m und einer maximalen Höhe von 3,0 m zulässig, sofern sie in ihrer Hö-
henentwicklung die Höhe von 4,0 m über angrenzendem Gelände nicht überschreiten 

Die Werbeanlagen dürfen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum ragen. 

 

D.3  Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, 
  Einfriedigungen, Müllbehälter und Abfallcontainer (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

D.3.1 Geländeveränderungen / Stützmauern 
Das natürliche Gelände darf nur insoweit verändert werden, als dies zur ordnungsgemäßen Errich-
tung und Erschließung der baulichen Anlagen und dem Anschluss an die Gebäude notwendig ist. 

Der Verlauf des natürlichen und des geplanten Geländes ist in den Baugesuchsunterlagen eindeutig 
darzustellen. 

Erforderlich werdende Stützmauern sind bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m zulässig, entlang 
öffentlicher Verkehrsflächen und der Landschaftstreppe (Pfg 4) bis zu einer maximalen Höhe von  
1,0 m. Hiervon ausgenommen ist die Festsetzung Pfg 11 - Gestaltung Böschungsflächen unter 
Punkt C.15.3: Pflanzgebote auf privaten Grünflächen.  
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Eine Staffelung von Stützmauern ist unzulässig. Ein weiterer Höhenunterschied ist durch Böschun-
gen im Verhältnis 1:2 auszugleichen. Hiervon ausgenommen ist die Festsetzung Pfg 11 - Gestaltung 
Böschungsflächen unter Punkt C.15.3: Pflanzgebote auf privaten Grünflächen. 

Stützmauern sind aus Naturstein, Gabionen oder Blocksteinsatz zu erstellen. Weiterhin zulässig sind 
Betonwände mit Natursteinvorsatz. 

Im Bereich der beiden Baufenster mit der Kennzeichnung Nr. 1 sind entlang des öffentlichen Grün-
zugs (Pfg 3) Stützmauern unzulässig. 

Stützmauern entlang öffentlicher Straßenverkehrsflächen sind mit einem Abstand von mindestens 50 
cm zur Verkehrsfläche zu errichten. Stützmauern entlang von landwirtschaftlichen Flächen und öffent-
lichen Grünflächen sind mit einem Abstand von mindestens 1,0 m zur Grundstücksgrenze zu errichten. 

(siehe zu Mauern auch Festsetzungen unter 
- 15.2: Pflanzgebote auf öffentlichen Grünflächen, Pfg 3 – Öffentlicher Grünzug mit Rententionsflä-

chen; 

- 15.3 : Pflanzgebote auf privaten Grünflächen, Pfg 10 - Einbindung der Gewerbeflächen durch 
grundstücksbegleitende Hecken) 

D.3.2 Einfriedigungen 
Als Einfriedigungen sind zulässig: 

- Lebende Einfriedigungen mit Arten der Pflanzliste 4 
- Maschendrahtzäune 
- Stab- und Wellgitter bis zu einer Höhe von maximal 1,8m einschließlich Sockel, die Höhe der So-

ckelmauer wir auf maximal 40 cm begrenzt 
 
Das Anbringen von Stacheldraht ist unzulässig. 

Einfriedigungen oberhalb von Stützmauern sind zulässig (siehe Festsetzung D 3.1 ´Geländeverände-
rungen / Stützmauern´). 

An den Grundstücksgrenzen entlang der im Süden verlaufenden DB-Strecke sind geschlossene Ein-
friedigungen dauerhaft herzustellen. Ansonsten sind geschlossene Einfriedigungen unzulässig. 

Im Übergang zu öffentlichen Grünflächen sind Maschendrahtzäune und Stab- und Wellgitter so zu 
platzieren, dass diese im Bezug zu den festgesetzten, die Grundstücksgrenzen begleitenden Hecken 
auf der baugrundstückszugewandten Seite liegen (siehe hierzu auch Festsetzung C.15.3: Pflanzge-
bote auf privaten Grünflächen, Pfg 10 - Einbindung der Gewerbeflächen durch grundstückbegleitende 
Hecken). 

D.3.3 Gestaltung der Plätze für Müllbehälter / Abfallcontainer 
Müllbehälter und andere Entsorgungs- und Recyclingbehältern sind in die baulichen Anlagen zu in-
tegrieren und gegen Einblicke vom öffentlichen Straßenraum und vom umliegenden Landschaftsraum 
sowie den öffentlichen Grünflächen dauerhaft abzuschirmen. 

D.3.4 Freiflächengestaltungsplan 
Mit dem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan mit den im Grünordnungsplan geforderten An-
gaben der Pflanzungen vorzulegen. 
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D.4  Versorgungseinrichtungen und -leitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 
Innerhalb des Plangebietes sind Niederspannungsfreileitungen zur Stromversorgung unzulässig. 

Elektrische Versorgungseinrichtungen, Verteilerkästen, Trafostationen usw. dürfen auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen errichtet werden (siehe hierzu auch Festsetzungen C.16.2: Maßnah-
men zur Herstellung der öffentlichen Straßenflächen). 

 

D.5  Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO i.V.m. § 37 LBO) 
Die Herstellung der notwendigen KFZ-Stellplätze oder Garagen auf einem anderen Grundstück in zu-
mutbarer Entfernung oder mit Zustimmung der Gemeinde auf einem Grundstück in der Gemeinde ist 
zulässig, sofern dies entsprechend durch Baulasten gesichert wird. 

Nachzuweisende Fahrradabstellplätze sind entsprechend den in der Richtlinie VwV Stellplätze auf 
privatem Grund herzustellen. Mindestens 50% der Stellplätze sind wettergeschützt (überdacht) her-
zustellen. 

 
 
 
 
Ausgefertigt und Beurkundet 
Tuttlingen, dd.mm.2023 

 
 
Planung und Bauservice 
Abt. Stadtplanung, Michael Herre 
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E. Hinweise und Empfehlungen für das Baugenehmigungs-
bzw. Kenntnisgabeverfahren (§ 9 abs. 6 BauGB, § 10 und § 74 abs. 1 LBO) 

E.1 Entwässerung 
Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser - Regenwasserbehandlung 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Wasserhaushaltsgesetz (§ 55 (2) WHG) Niederschlagswasser 
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Wasserkreis-
lauf ist anzustreben. Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstücken sind 
die Rückhaltung und Verdunstung vor Ort. Auf die Verordnung des Umweltministeriums Baden-Würt-
temberg (NiedSchlWasBesV BW) die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22. März 
1999 (GBl. 1999, 157), § 2 geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 
389, 441) wird hingewiesen. Vor diesem Hintergrund wird eine extensive Dachbegrünung für Flach- 
und Pultdächer festgesetzt. (siehe auch Festsetzung C 15.3. Pflanzgebote auf privaten Grünflächen, 
Pfg 12 - Festsetzungen für überbaubare und nicht überbaubare Flächen) 

Bei Weiterverwendung des Regenwassers ist die Meldepflicht von Zisternenanlagen gemäß § 13 Abs. 
4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) an das Gesundheitsamt zu beachten. § 17 TrinkwV ist bei Planung, 
Bau und Betrieb einzuhalten. 

Folgende Regelung ist u.a. bei Regenwassernutzungsanlagen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 
Trinkwasserverordnung einzuhalten: 
Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden 
Teilen, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch im Sinne des § 3 
Nummer 1 bestimmt ist, verbunden werden. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasser-
versorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 haben die Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme 
beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen. Sie ha-
ben Entnahmestellen von Wasser, das nicht für den menschlichen Gebrauch nach § 3 Nummer 1 be-
stimmt ist, bei der Errichtung dauerhaft als solche zu kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen und 
erforderlichenfalls gegen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu sichern.  
Werden Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme oder Nassabscheider geplant, gebaut und betrieben, so 
sind diese Anlagen dem Umweltamt gemäß 42. Bundesimmissionsschutzverordnung (42. BImSchV) 
anzuzeigen. 
 
Entwässerungskonzeption einschließlich Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbepark DonauTech“ wurde für die Entwässerungs-
konzeption ein Vorentwurf durch das Büro Breinlinger Ingenieure, Tuttlingen in Abstimmung mit der 
Stadtentwässerung Tuttlingen und dem Landratsamt Tuttlingen erarbeitet. Das Entwässerungskonzept 
trifft dabei Aussagen zur Entwässerungssystem, der Einleitwassermenge in die Donau, zur Kehrzeit 
für die Bemessung der Retentionsanlage, Art und Größe der Regenwasserbehandlungsanlage. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im modifizierten Trennsystem: 

- Mischwasserkanal für Schmutzwasser und potentiell schadstoffbelastetes Niederschlagswasser 
(„Problemflächen“, u.a. Abflussflächen von Schadstoffen im Havariefall, nicht überdachte Waren-
umschlagsplätze, LKW-Parkplätze/Rangierflächen) 

- Regenwasserkanal mit zentraler Retentions-/Grünfläche für übriges Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser aus den Außengebieten südlich der Bahnlinie wird gesondert abgeleitet (siehe 
Absatz Außengebietsentwässerung).   
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Niederschlagswasser, das nicht von „Problemflächen“ abfließt, wird über eine zentrale Regenwasser-
behandlungsanlage („Regenklärbecken“) ohne Dauerstau und anschließender Retentionsfläche in die 
Donau abgeleitet und/oder versickert. Dieses trägt die Bezeichnung RKB DonauTech (RKB o D). Anla-
gen zur Niederschlagswasserbehandlung auf privaten Grundstücken sind nicht vorgesehen und nur in 
begründeten Ausnahmefällen - in Abstimmung mit dem Landratsamt Tuttlingen und der Stadtentwäs-
serung Tuttlingen – zulässig. 

Ein Regenrückhaltebecken DonauTech wird in der zentralen Grünzone des Gewerbeparks angeordnet 
und als begrüntes Erdbecken mit flachen Böschungen ausgebildet. Das Becken mit einem Rückhalte-
volumen 1.500 m3 erhält eine Stauwassertiefe von 50 cm. Die Versickerungsleistung in diesem Bereich 
ist aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes gering. 

Die Einleitwassermenge von Niederschlagswasser in die Donau ist begrenzt. Daher wird das Nieder-
schlagswasser vor der Einleitung in die Donau in einem Regenrückhaltebecken (RRB) zurückgehalten. 
Die Anlage trägt die Bezeichnung Regenrückhaltebecken „RRB DonauTech". Das Niederschlagswas-
ser wird gedrosselt in die Donau abgeschlagen. Die Einstauzeiten liegen unter 5 Stunden. 

Im Gewerbepark wird ein zusätzlicher Dränagewasserkanal verlegt, in den ggf. auftretendes Stau- oder 
Sickerwasser, das nicht mehr versickert werden kann, eingeleitet wird. Der Dränagewasserkanal mün-
det in den Überlauf des Regenklärbeckens oder in den Kanal der Außengebietsentwässerung und wird 
somit in die Donau abgeschlagen. In diesen Dränagewasserkanal darf, ggf. nach wasserrechtlicher Ge-
nehmigung, nur Stau- oder Sickerwasser aus Böschungsanschnitten abgeleitet werden (siehe E 2). 

Die Rückstauebene für den Dränagewasserkanal liegt, wie für alle anderen Kanäle, in Höhe der Straße 
an der Anschlussstelle (Abwassersatzung). Liegt die anzuschließende private Dränleitung tiefer als die 
Rückstauebene, darf sie an den Dränagewasserkanal nur mit zusätzlichen Rückstausicherungen bzw. 
Dränsammelschacht mit Pumpeneinrichtungen angeschlossen werden. 

Die Konzeption berücksichtigt, dass aus dem Baugebiet weder Abwasser noch Oberflächenwasser der 
Bundesstraße B 311 und deren Entwässerungseinrichtungen zugeleitet werden dürfen. 
 

Starkregengefährdung und Außengebietswasser 

Bei Starkregenereignissen kann es zu Überflutungen und damit zu Schäden an Gebäuden und Infra-
strukturen kommen. Die Starkregengefährdung ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch ein 
fachkundiges Büro zu prüfen. Ggfs. sind Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

Im Rahmen der Konkretisierung der Entwässerungsplanung für das Plangebiet wurden zwei Bereiche 
lokalisiert, die einer besonderen temporären Überflutungsgefahr bei Starkregenereignissen unterlie-
gen: die Grundstücksflächen entlang des Bahndamms, wo dieser in Dammlage zu den Grundstücks-
flächen verläuft (abfließendes Oberflächenwasser vom Bahndamm) sowie im Bereich des mit Nr. 2 
gekennzeichneten Baufensters in der südöstlichen Ecke im Zufahrtbereich von der Erschließungsan-
lage (Wendeplatte; abfließendes Oberflächenwasser von der Erschließungsstraße). Es wird empfoh-
len, dies bereits bei der Geländemodellierung in den beiden genannten Bereichen zu berücksichtigen. 
Im Bereich des mit Nr. 2 gekennzeichneten Baufensters wird empfohlen im Falle eines Starkregener-
eignisses das Oberflächenwasser über die im Westen angrenzenden Grünflächen und / oder über den 
östlich verlaufenden Geh- und Radweg in die Grünflächen abzuleiten. 

Abfahrten zu Haus- oder Tiefgaragen stellen große Regenwassereinzugsgebietsflächen dar, die in der 
Regel auch unter der Rückstauebene liegen. Um eine Überflutung des Garagenbereiches zu vermei-
den, müssen diese Flächen über eine Hebeanlage rückstaufrei entwässert werden. 

Eingänge, Einfahrten, Lichtschächte und bodennahe Gebäudeöffnungen sollten mit einer „Schwelle" 
von 15 cm zum umgebenden Gelände versehen werden. Gleichwertiger Schutz kann auch durch ein 
dieser Höhe entsprechendes Gefälle vom Gebäude weg erzielt werden. Dies muss insbesondere bei 
den Gebäuden eingehalten werden, die im Tiefpunkt von Straßen oder in Geländesenken liegen. Hier 
muss damit gerechnet werden, dass Abwasser, das über die Rückstauebene austritt oder von außer-
halb zufließt, dem Geländegefälle folgend abfließt. 
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Bedingt durch die Topografie im Baugebiet entsteht bei Einstau des Regenklär- und des Regenrück-
haltebeckens Rückstau in die angeschlossenen Regenwasserkanäle. Bei der Bebauung und Modellie-
rung der Grundstücke muss dies berücksichtigt werden. Die erforderlichen Überflutungs- und Über- 
lastungsnachweise nach DIN 1986-100 Pkt. 14.9 sind zu erbringen. 

 
Auf die einschlägigen technischen Vorschriften zur Grundstücksentwässerung wird verwiesen. 

Begleitend zum Bebauungsplanverfahren wurde durch das Büro ITR – Ingenieur Team Rieber GmbH, 
Neuhausen ob Eck zum Weilattengraben eine Fließweganalyse durchgeführt. Dabei wurde festge-
stellt, dass sich theoretisch auch Fließwege in das neu geplante Gewerbegebiet DonauTech ergeben. 
Um eine Vergleichbarkeit der Belastungsansätze mit den derzeit neu aufgelegten Starkregengefah-
renkarten des Landes Baden-Württemberg zu bekommen, wurden vertiefende Betrachtungen mit den 
Oberflächenabflusskennwerten (OAK) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) an-
gestellt. Die OAK werden in sechs Szenarien unterschieden, „Selten“, „Außergewöhnlich“ und „Ext-
rem“, jeweils unterschieden in „Verschlämmt“ (der Boden nimmt nur noch minimal etwas auf) und „Un-
verschlämmt“. Allen Szenarien ist gemeinsam, dass nur eine Dauerstufe, nämlich eine Stunde zu-
grunde liegt. Daraus ergibt sich die Forderung, dass die beregnete Fläche kleiner 5km2 sein muss. 
Dieses hat den Hintergrund, dass Starkregenereignisse durch kleinräumige Gewitterzellen entstehen, 
die außergewöhnlich heftig, aber von kurzer Dauer sind. Bei einer Beregnung größerer Flächen ist von 
einer „Überschätzung“ auszugehen. Ebendiese Charakteristik unterscheidet den Starkregenansatz 
i.d.R. erheblich von dem für Hochwasserereignisse. Daher ist in der Praxis ein Aufeinandertreffen z.B. 
einer Hochwasserwelle in der Donau mit einem Starkregenereignis nahezu unmöglich. 

Bei der Betrachtung des Außengebiets bezogen auf das geplante Gewerbegebiet DonauTech führt 
lediglich das Ereignis „Extrem, Verschlämmt“ zu einem Wassereintritt in das Gebiet (Szenario mit 
128mm Regen in einer Stunde; statistisch ein sehr extremes / seltenes Ereignis > HQ100). In Abstim-
mung mit dem Landratsamt Tuttlingen wird unter Berücksichtigung der Synergieeffekte zur Ableitung 
der Siedlungsentwässerung (Regenwasserbewirtschaftung DonauTech) eine Ableitungsdole für das 
Außengebietswasser zum Schutz des geplanten Gewerbegebiets DonauTech im Osten des Plange-
biets geführt, um dieses im weiteren Verlauf in die Donau abzuschlagen. 

Das Außengebietswasser aus den Fließwegen im westlichen Teilbereich soll unabhängig vom Gel-
tungsbereich abgeleitet werden. Für die Einleitung des Außengebietswassers in die Donau ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

 

E.2 Grundwasser und Hydrologie 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegt in keiner Trinkwasserschutzzone. 

Wird bei Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, ist dies gemäß § 43 WG / § 49 WHG der zuständigen 
Fachbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Bauarbeiten sind bis zur Entscheidung der Fachbehörde 
einzustellen. Für eine Grundwasserabsenkung während der Bauzeit und eine Grundwasserumleitung 
während der Standzeit der Gebäude ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Eine dauerhafte 
Grundwasserabsenkung ist unzulässig.  

Im Plangebiet ist zeitweise mit geländenahen Grundwasserständen zu rechnen. Eine Grundwasserab-
senkung zur Trockenhaltung von Untergeschossen ist nicht zulässig (siehe auch E 1). Untergeschosse, 
die zeitweise in den Grundwasserkörper hinabreichen, sind durch bautechnische Maßnahmen dicht und 
auftriebssicher herzustellen. 

Sollte in einer Böschung ein dauernd laufender Wasseraustritt angetroffen werden, handelt es sich nicht 
um Stau- oder Sickerwasser sondern um Grundwasser. In diesem Fall muss durch den Bauherrn das 
weitere Vorgehen mit dem Landratsamt geklärt werden. Eine Grundwasserabsenkung durch den Drä-
nagewasserkanal ist nicht möglich (siehe E 1). Grundwasser muss wieder versickert werden, oder, 
wenn dies nicht möglich ist, muss das Untergeschoss des Gebäudes wasserundurchlässig ausgebildet 
werden. Eine Grundwasserabsenkung zur Trockenhaltung von Untergeschossen ist nicht zulässig. 
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbepark DonauTech“ wurde das Sachverständigen-
büro für Boden- und Grundwasserschutz Dr. Björn Bahrig, aus Allensbach beauftragt einen Bericht zur 
Hydrogeologie anzufertigen (Stand 13.06.2019). 

Im Gutachten werden zum Hangwasser folgende Aussagen getroffen:  

Hinsichtlich der Anlage von Retentionsflächen und -mulden ergeben die vorliegenden stichprobenarti-
gen Untersuchungen eine ausreichende Versickerungsfähigkeit des Untergrundes. Allerdings liegen die 
ermittelten Durchlässigkeiten eher im unteren Bereich der im Arbeitsblatt A 138 (siehe Gutachten) an-
gegebenen Spanne, so dass stellenweise mit längeren Einstauzeiten zu rechnen ist. Grundsätzlich darf 
nicht über aufgefüllten Flächen versickert werden, die mit belastetem Aushub verfüllt sind. 

Die von Sachverständigenbüro ermittelten Grundwasserstände können im weiteren als Planungsgrund-
lage verwendet werden. Da nach den langfristigen Beobachtungen der HWZ mit Maximalwasserstände 
der Donau ca. 1 m über denen in unserem Untersuchungszeitraum liegen, wird ein Sicherheitszuschlag 
von 1,0 m empfohlen. 

Aufgrund dieser Ergebnisse und Überlegungen ist davon auszugehen, dass in Niederschlagsperioden 
im Süden und Südosten des Planungsgebietes mit erheblichem Hangwasserzutritt ab einer Höhe von 
etwa 650,1 mNN zu rechnen ist. Gegenüber den Messungen des Sachverständigenbüros ist bei dieser 
Angabe bereits ein Zuschlag von 1,0 m berücksichtigt. Dieses Problem tritt lokal auch im bestehenden 
Gänsäcker-Gewerbegebiet auf, ist also bekannt. Für geplante Erdarbeiten wären eine entsprechende 
Wasserhaltung und ein zusätzlicher Aufwand für die Böschungssicherung einzuplanen, da bei Wasser-
zutritt sonst mit Ausbrüchen und Rutschungen zu rechnen ist. Sinnvollerweise sollte in dem betroffenen 
Gebiet auf eine Unterkellerung von Gebäuden unter dieses Niveauganz verzichtet werden. 

Diese Angaben beruhen auf punktuellen Untersuchungen und sind im Einzelfall für spezielle Bauvorha-
ben zu prüfen. Abweichungen von den beschriebenen Verhältnissen sind möglich. Die örtliche Zusam-
mensetzung der einzelnen Schichten und ihre bodenmechanischen und hydraulischen Eigenschaften 
sollten anhand der jeweiligen Planung im Detail erkundet und bewertet werden. 

 

E.3 Geotechnik und Geologie 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk 
des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg ent-
nommen werden. Eine Übersicht über die vorhandenen Bohrdaten ist auf der Homepage des LGRB 
zu finden (www.lgrb-bw.de). 

Zu einem frühen Planungsstadium wurde durch das Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwas-
serschutz, Dr. Björn Bahrig, Allensbach wurde eine Voruntersuchung zu den geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse erstellt (Stand 18.01.2016). 

Im Zuge der Erstellung der Vorentwurfsplanung wurde eine Baugrund-Voruntersuchung ebenfalls 
durch das Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Dr. Björn Bahrig, Allensbach 
eingeholt (Stand 01.06.2017). 

Im Gutachten werden zu den Gründungen der Bauwerke folgende gutachterliche Aussagen getroffen: 

Bei extremen Grundwasserspiegelhöhen (Hochwasser) ist am Südrand des Gebietes mit Flurabstän-
den < 1m zu rechnen. Entsprechend wird gutachterlich empfohlen, die Bauwerke bis zur Gelände-
oberkante (GOK) gegen drückendes Wasser zu sichern. 

Aufbauend auf den Empfehlungen wurde eine erweiterte Baugrund-Voruntersuchung durch die Stadt 
Tuttlingen in Auftrag gegeben, um vertiefende Erkenntnisse zur Geologie zu erlangen und erste Hin-
weise zu möglichen Gründungen und zum Anlegen der Baugruben zu geben (Sachverständigenbüro 
für Boden- und Grundwasserschutz, Dr. Björn Bahrig, Allensbach zusammen mit IFGS, Ingenieurbüro 
für Geotechnik Schad, Stuttgart, Stand 20.03.2018).   

http://www.lgrb-bw.de/
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Folgende bautechnische Hinweise werden mit der erweiterten Baugrund-Voruntersuchung gegeben: 

„Wenn man vom Bereich der ehemaligen Kiesgruben absieht, ist der Talbereich (Bereich unterhalb 
von 650 mnn) für Flachgründungen geeignet. In der Regel sollte in den Donaukiesen gegründet wer-
den, die durch Magerbetonunterfütterungen erreicht werden können. Für Streifen- und Einzelfunda-
mente können Sohlpressungen (bezogen auf die Bemessungslasten) von 350 kN/m² bis 700 kN/m² 
angesetzt werden (350 ≤ σR,d ≤ 700  kN/m²). 
Für Bodenplatten von gewerblich genutzten Gebäuden wird durch einen Aufbau von 40 cm Bodenver-
besserung durch Einfräsen von Bindemittel (z. B. 15 kg bis 20 kg Dorosol C70, staubarm pro m²) und 
25 cm Tragschichtmaterial ein Ev2-Wert unter der Platte von etwa 90 MN/m² erreicht, was für be-
wehrte Platten ausreichend sein müsste. 
Wenn in der Talaue Untergeschosse gebaut werden, reichen diese temporär ins Grundwasser, so 
dass sie als wasserdichte oder wasserundurchlässige Wannen herzustellen sind. Für Voruntersuchun-
gen kann eine Berechnung der Platten nach dem Bettungsmdoulverfahren mit ks = 20 MN/m³ bis ks = 
40 MN/m³ durchgeführt werden. Mit den Gründungsplatten der Untergeschosse werden im Talbereich 
in der Regel die Donaukiese erreicht. 

Da die Tiefen der ehemaligen Kiesgruben relativ gering sind, können Bodenverbesserungen mit Rüt-
telstopfsäulen oder mit dem Impulsverfahren durchgeführt werden (FALKNER/ADAM/PAUL-
MICHL/FÜRPASS: Der Impulsverdichter zur mitteltiefen Verdichtung und Verbesserung von Böden. 
Beiträge zum 25. Christian Veder Kolloquium: 25 Jahre Fortschritt in der Geottechnik: Neue Entwick-
lungen in der Gerätetechnik, Ausführung und Berechnung, 8. and 9. April 2010, Technische Universi-
tät Graz. Gruppe Geotechnik Graz (Dietzel/Kieffer/Schubert/Schweiger/Semprich), Heft 38 oder In- 
formationen von www.terramix.com). 

Die dynamische Intensivverdichtung bei der mit schweren Massen und großen Fallhöhen gearbeitet 
wird, dürfte bei den Verdichtungstiefen von 3 m bis 4 m uninteressant sein. Bei Erdarbeiten, im Zuge 
derer überschüssiger Aushub anfällt, kann für eine Abschätzung der Entsorgungsmöglichkeiten unser 
Bericht „Kiesgruben“ vom 26.01.2018 herangezogen werden. 

Bei den Gebäuden im Hangbereich sind die gut tragfähigen Donaukiese nicht so leicht zu erreichen. 
Hier können, in Abhängigkeit von Gebäude und Nutzung folgende Techniken eingesetzt werden: 

- Bei setzungsunempfindlichen Gebäuden Gründung mit Einzel- und Streifenfundamenten mit Sohl-
pressungen (bezogen auf die Bemessungslasten) von 150 kN/m² bis 300 kN/m² (150 ≤ σR,d ≤ 
300 kN/m²). 

- Gründungsplatten auf einer verbesserten Bodenschicht. z. B. 40 cm tiefe Bodenverbesserung 
durch Einfräsen von Bindemittel (z. B. 15 kg bis 20 kg Dorosol C70, staubarm pro m²) ergänzt 
durch 20 cm starke kapillarbrechende Schicht. Voruntersuchungen können nach dem Bettungsmo-
dulverfahren mit ks = 5 MN/m³ erfolgen. 

- Gründung mit Rüttelstopfsäulen, Rüttelbetonsäulen oder Schneckenbohrpfählen mit Durchmessern 
von 40 cm bis 75 cm in den Donaukiesen. Die Grenztragfähigkeiten (char. Tragfähigkeiten) dieser 
Gründungselemente liegen dann im Bereich von 500 kN bis 2.000 kN.  

Wegen der Verkarstung des Kalksteins und dem Dolinenrisiko sollten Felspfähle nur dann eingesetzt 
werden, wenn sehr hohe Einzellasten auftreten. Es kann dann für jeden Pfahl eine Erkundungsboh-
rung notwendig werden. 

Für Baugruben- oder Kanalgräben mit Tiefen von über 2,0 m können in der Talaue Wasser- haltungs- 
oder Verbaumaßnahmen notwendig werden. Bei Baugruben wird es erst bei Grubentiefen von über 
3,5 m notwendig sein, einen wasserdichten Verbau (Spundwände) herzustellen. Bei den mitteltiefen 
Baugruben kann das Grundwasser mit offenen Wasserhaltungen beherrscht werden. 

Für die Entscheidung Wasserhaltung oder dichter Verbau sind die Möglichkeiten und Kosten der Ein-
leitung entscheidend. Wenn hohe Einleitungsgebühren anfallen, ist ein dichter Verbau häufig die wirt-
schaftlichere Lösung. Da in den Kalkstein nicht hinein gerammt oder gerüttelt werden kann, müssen 
aber auch bei einer Spundwandlösung relevante Wassermengen gefördert werden.   
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Straßen und Wege werden in der Regel auf lehmigen Böden aufgebaut werden müssen, die keinen 
Ev2-Wert von 45 MN/m² oder mehr aufweisen, so dass Maßnahmen zur Boden-verbesserung mit Bin-
demittel, wie bereits beschrieben, oder eine 20 cm starke zusätzliche Schotterschicht notwendig sind.“ 

Auf die Gutachten wird entsprechend verwiesen. 

 

E.4 Bodenschutz 
In der Planungsphase sowie bei Durchführung der Bauarbeiten sind die Belange des Bodenschutzes, 
insbesondere der sorgsame, haushälterische und schonende Umgang mit Boden sowie die nachhal-
tige Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen, zu berücksichtigen (§ 1a BauGB). Dies 
ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu gewährleisten.  

Diesbezüglich wird auf die Fachliteratur (Heft 10, Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei 
Flächeninanspruchnahmen) und ergänzend auf das „Erdaushub-Merkblatt“ des Landratsamtes ver-
wiesen, das auf der Homepage des Landratsamtes unter Volltextsuche „Erdaushub“ einzusehen ist. 

Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (z.B. flächensparende Planentwürfe wie z.B. 
mehrgeschossige Bauweise, Ausschöpfen der max. GRZ, möglichst kurze Zufahrten, Einbeziehung 
von Garagen in das Gebäude, geländeangepasste Bauweise, Kfz-Stellplätze in Parkhaus).  

Auf die Minimierung des Versiegelungsgrades ist zu achten, wenn Belange des Grundwasserschutzes 
nicht entgegenstehen (z.B. wasserdurchlässige Beläge für Zufahrten, Zuwegungen und Pkw–Stell-
plätze). 

Das natürliche Gelände soll nur soweit verändert werden, als dies zur ordnungsgemäßen Errichtung 
und Erschließung notwendig ist. Flächen außerhalb des Geltungsbereiches dürfen durch die Baumaß-
nahmen nicht beansprucht werden und sind wirksam zu schützen. Beim Bearbeiten des Bodens ist 
unbedingt auf trockene Wetterverhältnissen und die optimale Bodenfeuchte zu achten. 

Der Bodenaushub ist auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Bei Ausbau, Zwischenlagerung 
und Einbau von Ober- und Unterboden sind die Hinweise der Informationsschrift des Ministeriums für 
Umwelt Baden-Württemberg "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruch-
nahme" zu beachten. Auf die §§ 4 und 7 des Bodenschutzgesetzes (BodSchG) wird hingewiesen. 

Auf die Vermeidung von Bodenverdichtungen (z.B. verdichtungsarmes Arbeiten Anlegen der Baustel-
leneinrichtung auf bereits befestigten Flächen) ist zu achten. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, 
dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Bau-
feld beschränkt bleiben. Eingetretene Verdichtungen im Bereich unbebauter Flächen sind nach Ende 
der Bauarbeiten zu beseitigen. 

Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BodSchG gewähr-
leisten (Schütthöhe max. 2,0m, Schutz vor Vernässung). Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind 
so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

Der anfallende unbelastete Oberboden (Humus) soll auf den Grundstücken verbleiben oder einer Wie-
derverwendung (ggf. Bodenverbesserung) zu geführt werden. 

Anfallendes überschüssiges und unbelastetes Erdmaterial (Unterboden) ist ordnungsgemäß auf einer 
zugelassenen Erddeponie/Steinbruch zu entsorgen. Das Erdmaterial muss frei von bodenfremden 
Beimengungen (z.B. Bauschuttanteile, wie Holz, Beton, Bitumen, Ziegel, Dachziegel) sein. Die Entsor-
gung dieses Erdmaterials hat auf der Grundlage der VwV Bodenmaterial zu erfolgen. 

Bei Zutagetreten von optischen (z.B. Bauschuttanteilen, Asphaltbrocken) oder geruchlich auffälligem 
Erdmaterial (auch außerhalb der künstlich aufgefüllten Kiesgruben) ist umgehend Kontakt mit dem 
Landratsamt Tuttlingen, Wasserwirtschaftsamt, aufzunehmen. 
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Wird für evtl. Auffüllungen im Plangebiet zusätzliches Material angefahren, darf entweder nur unbelas-
tetes Erdmaterial, welches die Zuordnungswerte Z 0 der VwV Bodenmaterial einhält, oder qualifizier-
tes Recyclingmaterial, welches mit Ausnahme der baustoffspezifischen Parameter die Zuordnungs-
werte Z 1.1 der VwV Bodenmaterial einhält, verwendet werden. Qualifiziertes Recyclingmaterial muss 
gebrochen, analytisch untersucht und die Herkunft muss bekannt sein. Für die evtl. Verwendung von 
qualifiziertem Recyclingmaterial ist die schriftliche Zustimmung des Landratsamtes einzuholen. 

Die mit den Baumaßnahmen betrauten ausführenden Personen (Bauherren, Architekten, bodenkundli-
che Baubegleitung, Bauunternehmen) sind über diese Vorgaben entsprechend zu informieren.  

Die Entwicklung des Plangebiets sollte grundsätzlich in Bauabschnitte eingeteilt werden. Die Entwick-
lung der Flächen ist vom Bestand ausgehend zu gewährleisten, um einer Zersiedlung entgegenzuwir-
ken und eine landwirtschaftliche Nutzung der nicht in Anspruch genommen Flächen möglichst lang zu 
ermöglichen. 

 

E.5 Altlasten 
Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs wurde eine Orientierende Untersuchung der Kies-
gruben (Altlastenuntersuchung) durch das Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, 
Dr. Björn Bahrig, Allensbach erstellt (Stand 26.01.2018). 

Hierbei wurden im Nordosten des Plangebiets im Bereich der beiden verfüllten Kiesgruben Schadstof-
feintragungen und Anteil anthropogener Fremdmaterialien lokalisiert. Entsprechend der Feldbefunde 
und der durchgeführten Analyse ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich der Aushub auf eine 
Deponie verbracht werden muss. 

Die Sanierung der im Gutachten südlich lokalisierten Altlastenfläche (verfüllte Kiesgruben) wurde 
durchgeführt. 

Für die nördliche Kiesgrube wurde eine ergänzende Untersuchung durchgeführt (Kurzbericht zur Ver-
breitung von Hausmüll in der westlichen Kiesgrube vom 20.08.2019, Sachverständigenbüro für Bo-
den- und Grundwasserschutz, Dr. Björn Bahrig). Nach der Gefährdungsabschätzung der Orientieren-
den Untersuchung kann der Inhalt der im Norden liegenden Kiesgrube prinzipiell am Ort verbleiben, 
eine nennenswerte Gefährdung des Grundwassers liegt nicht vor. Wo ein Aushub unumgänglich ist, 
ist davon auszugehen, dass das hausmüllartige Material separiert und als DK II entsorgt werden 
muss. 

Auf das Gutachten und die Behandlung der Thematik im Umweltbericht wird entsprechend verwiesen. 

 

E.6 Kampfmittel 
Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs wurde eine Luftbildauswertung auf Kampfmittel-
belastung durch das Sachverständigenbüro Dr. K. Hinkelbein, Filderstadt erstellt (Stand 28.06.2017). 

Hierbei wurden keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Kampfmitteln lokalisiert. 

Auf das Gutachten wird entsprechend verwiesen. 
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E.7 Immissionsschutz 
Hinweis zum passiven Schallschutz gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 

Die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume sind ausreichend gegen Außenlärm zu schüt-
zen. Der erforderliche passive Schallschutz (erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen ge-
gen Außenlärm) ist gemäß DIN 4109 zu bemessen. Der Nachweis ist mit dem Bauantrag zu erbringen 
und richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der zur Genehmigung gültigen Fas-
sung der DIN 4109. 

In den Plänen 5943-11 bis -14 im Anhang der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
sind die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016, dargestellt. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung gutachterlich nachgewiesen 
wird, dass sich aufgrund der vorgesehenen Bebauung an den Fassaden von schutzbedürftigen Räumen 
geringere Lärmpegelbereiche als die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung angegeben 
Lärmpegelbereiche ergeben. 

Grundlage für den Hinweis ist die schalltechnische Untersuchung des Büros BS Ingenieure, Ludwigs-
burg vom 2. November 2022 (A5943). 

 

Reflektionen im Stadtteil Möhringen durch ein mögliches Gebäude entlang der B 311 

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs wurde eine schalltechnische Stellungnahme zu 
Reflektionen im Stadtteil Möhringen durch ein Gebäude an der B311 durch das Büro BS Ingenieure, 
Ludwigsburg erstellt (Stand 14. März 2019). 
Aufgabe war, schalltechnische Berechnungen zur Beurteilung von Reflektionen der Straßenverkehrs-
geräusche entlang eines möglichen Gebäudes an der B 311 durchzuführen. 

Dieses Gebäude soll zu einem großen Teil parallel zur B 311 verlaufen. Die maximal zulässige Gebäu-
dehöhe beträgt 20 m, die maximale Höhe inklusive technischer Aufbauten nach Angaben des Auftrag-
gebers mit Stand 07.11.2018 bis zu 23 m. Aufgrund der zulässigen Bebauung sind daher grundsätzlich 
Reflektionen von Straßenverkehrsgeräuschen zu erwarten. 

Als Anhalt für eine orientierende Einschätzung kann die 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung 
herangezogen werden. Demnach läge eine „wesentliche Änderung“ bei einer Pegelerhöhung von min-
destens 2,1 dB(A) vor. 

Für die Berechnung der im Stadtteil Möhringen rechnerisch zu erwartenden Pegelerhöhungen wurde 
daher der Vorher-Fall dem Nachher-Fall gegenübergestellt. Die der Berechnung zugrunde liegenden 
Verkehrsbelastungen der angrenzenden B 311 entsprechen den Angaben unserer schalltechnischen 
Untersuchung vom 13. März 2019. Die betrachteten Immissionsorte sind in der entsprechenden Stel-
lungnahme dargestellt. 

Im Vergleich zum unbebauten Vorher-Fall ergeben sich am südöstlichen Ortsrand von Möhringen mit 
dem betrachteten Gebäude aufgrund von Reflektionen sowohl im Zeitbereich Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 
als auch im Zeitbereich Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) geringfügige Differenzen von 0,4 dB(A) bis maximal 
1,0 dB(A). Derartige Pegelerhöhungen sind nicht wahrnehmbar. Die ermittelten Beurteilungspegel lie-
gen unter den Orientierungswerten der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – deren Einhaltung 
wünschenswert ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bau-
fläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. Zudem ist fest-
zustellen, dass am Ortsrand von Möhringen auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohn-
gebiete eingehalten werden. Gesunde Wohnverhältnisse sind demnach zweifellos auch bei geringfügi-
ger Pegelerhöhung durch Reflektionen an einem an der B 311 geplanten Gebäude unverändert gege-
ben. 

Auf die schalltechnische Stellungnahme wird entsprechend verwiesen. 
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E.8 Denkmalschutz 
Das Plangebiet liegt partiell innerhalb des archäologischen Kulturdenkmals gemäß § 2 DSchG-BW: hier 
Nr. 1 „Unter Haßlen“: römische Siedlung bzw. Villa Rustica sowie innerhalb einer Fläche, die als sog. 
Prüffall markiert ist, hier: Nr. 17 „Unter Haßlen“ (siehe Anlage). Es besteht die begründete Vermutung, 
dass es sich bei dem Prüffall um ein Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG handelt. Die Denkmaleigenschaft 
des Prüffalles kann erst nach einer eingehenden Prüfung endgültig festgestellt oder ausgeschlossen 
werden.  

Im südwestlichen Teilbereich wurden durch geomagnetische Prospektionen (Untersuchungsbericht Ge-
omagnetische Archäoprospektion von Terrana Geophysik, Mössingen, 21.04.16) vier Steingebäude und 
weitere Befunde zugehörig zu einer römischen Villa Rustica nachgewiesen.  

Im Jahr 2019 wurde eine umfassende Prospektion des überplanten Areals durchgeführt. Nicht prospek-
tiert wurden im Norden zwei Flächen von zusammen ca. 2 ha, die durch Sondermüll tiefgreifend gestört 
waren und im Südwesten eine Fläche von ca. 2 ha, die bekannter Weise Überreste der römischen An-
lage birgt. Die Prospektion ergab, dass sich archäologische Befunde in unterschiedlicher Dichte im ge-
samten Untersuchungsgebiet verteilten. 

Um eine undokumentierte Zerstörung archäologischer Kulturdenkmale bei der Erschließung des Plan-
gebiets zu vermeiden, wurden in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Firmengrabungen 
auf Kosten des Vorhabenträgers durchgeführt. Die Rettungsgrabung startete im Sommer Jahr 2020. 
Zwei Teilbereiche wurden bis Ende 2020 vollständig dokumentiert und für die Bebauung freigegeben. 
Die Rettungsgrabungen innerhalb der Fläche 3 („Villa Rustica“) dauern voraussichtlich bis Ende 2022. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde trotz vori-
ger Sondierung entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde 
oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 

E.9 Klima – Kaltluftentstehung und -abfluss 
Zur Abklärung möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen infolge einer Bebauung durch den geplan-
ten „Gewerbepark DonauTech“ wurde im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs ein Klima-
gutachten durch das Büro Müller-BBM GmbH, Karlsruhe erstellt (Stand 31.10.2022). 

Entsprechend wurden durch Modellrechnungen mit einem geeigneten Kaltluftentstehungs- und -ab-
flussmodell die Auswirkungen des Vorhabens auf einen lokalen Kaltluftstrom durch vergleichende Mo-
dellrechnungen für den Nullfall (Ist-Situation) sowie den Planfall quantifiziert und beurteilt. 

Folgende wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden in der Untersuchung zusammen-
gefasst: 

„Durch das Planvorhaben der Errichtung des „Gewerbepark DonauTech“ kommt es zu keinen signifi-
kanten Unterschieden in der Ausbildung der Kaltluftschichtdicke sowie im Abflussverhalten von Kaltluft 
in einer Kaltluftnacht. 

Die Auswirkungen der Planungen zeigen sich in den Bilanzierungen der Kaltluftvolumenströme nur in 
den Anfängen einer Kaltluftnacht als marginale Wirkungsgröße, welche aus gutachterlicher Sicht zu 
vernachlässigen ist. 
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Die Trajektorienrechnungen zeigen, dass durch die Errichtung des „Gewerbeparks DonauTech“ keine 
negativen Einflüsse oder Effekte auf die Kaltluftströmungen und die damit einhergehende Frischluftzu-
fuhr von Tuttlingen zu erwarten ist. 

Zur Gewährleistung des Kaltlufttransportes und des klimatischen Wirkungsraum ist eine mehrstufige, 
durch Freiflächen aufgelockerte Bebauung (idealerweise mit Dachbegrünung) von Vorteil. Die Ausrich-
tung der Längsachsen größerer Gebäudekomplexe sollte talparallel erfolgen. Offene Querachsen för-
dern zu Beginn des Kaltluftabflusses den Abfluss von den Seitenhängen ins Tal. 

Entsprechen den aufgeführten Erkenntnissen ist nicht zu erwarten, dass es durch die Errichtung des 
Planvorhabens „Gewerbepark DonauTech“ zu negativen Auswirkungen auf die lokalen Kaltluftströ-
mungen kommen wird. Deshalb ist im Zuge der baulichen Änderungen nicht mit schädlichen Umwelt-
einwirkungen zu rechnen.“ 

Auf das Gutachten wird entsprechend verwiesen. 

 

E.10 Energiegewinnung 

Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht, die Gebäudestellung 
ist auf die Nutzung regenerativer Energien ausgerichtet. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese An-
lagen zulässig. 
Erdwärmesonden können innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehen werden, insofern im Vorfeld 
eine vorhabenbezogene gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich der Machbarkeit eingeholt wird und 
gegebenenfalls angemerkte Vorkehrungen und Auflagen zum konkreten Vorhaben eingehalten wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass für Erdwärmesonden eine wasserrechtliche Erlaubnis (§ 43 (2) 
und (4) Wassergesetz) durch das Landratsamt Tuttlingen erforderlich ist. 

 

E.11 Parkierung – Zentrales Parkhaus 

Die Stadt Tuttlingen beabsichtigt durch den Bau eines Parkhauses innerhalb des Gewerbeparks ´Do-
nauTech´ einen Anteil der bauordnungsrechtlich erforderlich nachzuweisenden Stellplätze unterzubrin-
gen. Entsprechend wird im Bebauungsplan ein Bereich mit der besonderen Zweckbestimmung „Park-
haus“ im Anschlussbereich an das Bestandgebiet festgesetzt. Ziel ist, durch die mehrgeschossige Un-
terbringung einen effizienten Flächenverbrauch zu fördern und somit den Eigentümern auf ihrem Bau-
grundstück eine effiziente Flächennutzung zur Erbringung ihrer Leistung zu eröffnen. Es ist vorgesehen, 
den noch näher zu bestimmende Mindestanteil der im Parkhaus einzustellenden Autos über privat-
rechtlicher Regelungen (z.B. durch Stellplatzablöse) nach zuvor definierten Grundsätzen mit allen künf-
tigen Grundstückseigentümern zu vereinbaren und den Nachweis der Stellplätze auf einem anderen 
Grundstück über Baulasten zu sichern. 

Als flankierende Maßnahmen sollen im Parkhaus ausreichend Fahrradstellplätze vorgesehen werden 
(ggf. in Teilen auf Leihbasis), die den Parkhausstandort u.a. auch für Betriebe / Mitarbeiter im unmittel-
bar angrenzenden Bestandsgebiet attraktiv macht. Um ein entsprechend großes Angebot vorzuhalten 
wird eine Mindestanzahl an Stellplätzen für die besondere Zweckbestimmung Parkhaus festgesetzt. 
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E.12 Lage des Plangebiets zur Bundesstraße B 311 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der einzuhaltenden Anbauverbotszone zur Bundesstraße 
B 311 entsprechend Bundesfernstraßengesetz (FStrG) von 20,0m – gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn keine Hochbauten jeder Art zulässig sind. Diese Beschränkung gilt auch für die 
Errichtung von Werbeanlagen.  

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass aus dem Baugebiet keine Abwasser oder Oberflächen-
wasser der Bundesstraße B 311 und deren Entwässerungseinrichtungen zugeleitet werden dürfen. 

 

E.13 Lage des Plangebiets zu Eisenbahntrassen 
Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind entschädigungslos zu dulden. 
Hierzu gehören auch Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder. Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen aus dem Bereich der Eisenbahn haben auf 
Kosten des Bauherren zu erfolgen. 

Im Grenzbereich befindet sich auf Bahngelände ein erdverlegtes Fernmeldekabel. Ein Grenzabstand 
von >1 m muss gewährleistet sein. 

Auf die Regelungen des Landeseisenbahngesetzes Baden-Württemberg (LEisenbG), insbesondere § 5 
(Schutzmaßnahmen, Bepflanzungen etc.) wird explizit hingewiesen. Alle Neuanpflanzungen im Nach-
barbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entspre-
chen. Bepflanzungen sind daher nach Bahn-Richtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vege-
tationskontrolle" zu planen und herzustellen. Nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0115 
Teil 3, 1997-12 und DIN EN 50122-1) ist zwischen Oberleitungsanlagen und Ästen von Bäumen oder 
Sträuchern ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Der Mindestabstand ist vom Antragsteller 
und dessen Rechtsnachfolgern zu überwachen und auf dessen Kosten einzuhalten.  

Auf die Regelungen des Landeseisenbahngesetzes Baden-Württemberg (LEisenbG), insbesondere § 4 
(Bauliche Anlagen und Lichtreklamen in der Nähe von Bahnanlagen) wird explizit hingewiesen. Durch 
die Beleuchtung darf keinerlei Gefährdung oder Beeinträchtigung des Bahnbetriebs entstehen. Beleuch-
tungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen sowie Solar- und Photovoltaikanla-
gen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sollte sich - auch im Nachhinein - eine 
Beeinträchtigung herausstellen, hat der Bauherr auf eigene Kosten Abhilfe zu schaffen. 

Die benachbarten Streckengleise sind mit Oberleitung überspannt. Bei den Arbeiten sind die Schutzab-
stände zu den spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 
und DIN VDE 0210 einzuhalten. Der Mindestabstand zu spannungsführenden Teilen von 3,0 m darf 
während der Bauausführung und auf Dauer nicht unterschritten werden. Von Standflächen, die von 
Personen betreten werden dürfen, sind die Mindestabstände zu spannungsführenden Teilen der Ober-
leitungsanlage nach DIN EN 50121 *VDE 0115 und EN 50122-1 einzuhalten. Regressforderungen 
durch die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) sind aus zu schließen. Für Bauwerke (Zäune, Mau-
ern, ... ) im Rissbereich der Oberleitung ist ein genehmigtes Erdungskonzept vorzuweisen. 

Zum Schutz von Personen und Fahrzeugen vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebes und zur Vermei-
dung „wilder Bahnübergänge" sind an den Grundstücksgrenzen entlang der im Süden verlaufenden DB-
Strecke geschlossene Einfriedigungen dauerhaft herzustellen. Rechtsgrundlage ist die Wahrung der 
Verkehrssicherungspflicht gemäß den Grundsätzen des § 823 BGB. Die Baulast zur Erstellung und der 
Unterhalt liegt beim jeweiligen Grundstückseigentümer. 
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E.14 Landwirtschaftliche Belange und Bewirtschaftung 

Zur Vermeidung von existenzgefährdenden Beeinträchtigungen der betroffenen landwirtschaftlichen 
Betriebe hat die Stadt Tuttlingen auf Basis des vorliegenden Agrarstrukturellen Gutachtens (Stelz, 
Stand 18.01.2019 mit Ergänzung vom 11.07.2019) in Zusammenarbeit mit dem Gutachter und dem 
Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Tuttlingen folgenden Maßnahmen ausgearbeitet: 

- Maßnahme 1   
Pachtrücknahme auswärtig verpachteter Flächen (insg. 15,64 ha Fläche) 

- Maßnahme 2 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen vordringlich auf nicht landwirtschaftlichen Flächen  

- Maßnahme 3 
Umwandlung von Grünland in Ackerflächen (ca. 0,99 ha) 

- Maßnahme  
Generierung weiterer Flächen von Privateigentümern (ca. 2 ha Pachtfläche) 

Durch das vom Vorhabenträger erarbeitete und angewendete Maßnahmenpaket können die Auswir-
kungen des Vorhabens von ursprünglich 3 auf 13 landwirtschaftliche Betriebe verteilt werden. Die 
Auswirkungen für den einzelnen Betrieb sind daher deutlich gemildert. Für den von der Baugebiets-
ausweisung am stärksten betroffenen Betrieb wurde ein nahezu vollständiger Ausgleich erreicht. 
 
Auf das Gutachten sowie auf die entsprechende Behandlung im Umweltbericht wird verwiesen. 
 
Während der Baumaßnahmen ist die Sicherheit und Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs 
durchgängig zu gewährleisten.  

Um Verschattung und andere Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Kulturen zu vermeiden, ist mit 
Anpflanzungen, die in Verbindung mit den geplanten Maßnahmen stehen, ein ausreichender Abstand 
zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen einzuhalten, der mindestens den Erfordernissen 
nach dem Nachbarrecht Baden-Württemberg entspricht. 

Durch die umgebenen landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaf-
tung Emissionen wie z. B. Stäube, Geruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 
BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante Nutzung hinzunehmen. 

 

E.15 Verlegung von Telekommunikationsleitungen und Leitungstrassen / 
Schutzmaßnahmen bei Pflanzungen 
Zur Vermeidung eines negativen visuellen Erscheinungsbildes und von funktionalen Beeinträchtigungen 
der öffentlichen Räume - unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bau-
vorschriften - wird von der Stadt Tuttlingen bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunika-
tionsleitungen im Rahmen von § 68 (3) TKG die unterirdische Verlegung der Telekommunikationslei-
tungen als vorrangiges Ziel angesehen. 

Die vorgesehenen Baum-Pflanzmaßnahmen müssen so ausgeführt werden, dass eine Beschädigung 
der Versorgungskabel, vor allem im Wurzelbereich, ausgeschlossen ist. Hierzu wird auf das Merkblatt 
über „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen hingewiesen (Ausgabe 1989; Abschnitt 3). Grundsätzlich bedarf es der 
Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen. Die Kosten der Schutzmaßnahmen sind vom Verur-
sacher zu tragen. 

Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gelten zudem die Vorgaben des 
Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 (M). 
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E.16 Artenschutzrechtliche Hinweise 
Zur Erfassung der artenschutzrechtlichen Belange wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) durch das Büro Tier- und Landschaftsökologie, Dr. Jürgen Deuschle, Köngen eingeholt (Stand 
06.04.2018). Aufbauend auf den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtliche Prüfung wurde 
durch das Büro Tier- und Landschaftsökologie, Dr. Jürgen Deuschle, Köngen ein Kartierbericht zu tier-
ökologischen Erhebungen auf potenzielle Maßnahmenflächen hinsichtlich der Eignung und der Frage 
nach der Vorbesiedlung durch planungsrelevante Arten erstellt (August 2018). 

Die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung einschließlich Kartierbericht zu den 
faunistischen Erhebungen und die sich daraus ableitenden Maßnahmen werden im Rahmen des Um-
weltberichts mit Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung ausführlich behandelt. Unter Berücksichtigung 
der Maßnahmen für die untersuchten Artengruppen (vgl. Festsetzung C.17.2 - Artenschutz (CEF-Maß-
nahmen) wird davon ausgegangen, dass die Verbote nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG nicht verletzt 
werden. 

Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB Bestandteil des Bebauungsplans. Auf den Umweltbericht 
zum Bebauungsplan ´Gewerbepark DonauTech´ mit Stand 01.12.2022, Büro Helbig Umweltplanung, 
Leonberg wird entsprechend verwiesen. 

 

E.17 Freiflächengestaltungsplan 
Bei Vorlage der prüffähigen Baugesuchsunterlagen ist als Teil der Baugesuchsvorlagen entsprechend 
der unter Kapitel C.12. ´Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft´, Punkt C.12.2 ´Weitere Maßnahmen´ getroffenen Festsetzungen sowie 
der in den Örtlichen Bauvorschriften unter Kapitel D 3.4 ´Freiflächengestaltungsplan´ formulierten Vor-
schriften ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 

Dabei soll der Freiflächengestaltungsplan neben den Aussagen über die Gestaltung der Außenanla-
gen des gesamten Grundstücks auch Aussagen zur Begrünung der Fassaden und der Dächer enthal-
ten. Ebenso soll der Freiflächengestaltungsplan bei einer geplanten bauabschnittsweisen Entwicklung 
darstellen, wie eine gärtnerische Gestaltung der zunächst unbebauten Grundstücksbereiche erfolgen 
soll. Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Ziel ist, eine temporäre Schotterung 
von Ablageflächen und Stellplätzen im Bereich der vorgesehenen “Reserve-/Erweiterungsflächen“ mit 
Blick auf das Erscheinungsbild und ggf. teilräumliche „Langzeitprovisorien“ zu vermeiden (u.a. auch 
mit Blick auf einen sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden). Die Stadt Tuttlingen beabsichtigt 
diesbezüglich im Rahmen einer privat-rechtlichen Vereinbarung Regelungen mit allen künftigen 
Grundstückseigentümern zu treffen. 

 

E.18 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
Unter Punkt C.17.1 sind Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Ausgleichsmaßnahmen) festgesetzt. Die an anderer Stelle (d.h. außerhalb der Eingriffsflächen) 
durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen werden den erstmals bebaubaren Grundstücksflächen und 
den Erschließungsanlagen im Sinne von § 33 Satz 1 Nr. 1  KAG kostenerstattungspflichtig zugeord-
net. 

Für die Ermittlung des Kostenzuordnungsverhältnisses wird für die erstmals bebaubaren Grundstücks-
flächen die maximal zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 4 Satz 2, 1. Halbsatz BauNVO (GRZ+50 
%) zugrunde gelegt. Für die Erschließungsanlagen wird von einer Vollversiegelung ausgegangen. Da-
raus ergibt sich ein Verhältnis von bebaubaren Grundstücksflächen 83,0 % und Erschließungsanlagen 
17,0 %. 

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen umfasst abwei-
chend von der in der Anlage zu § 2 Abs. 3 Satz 1 der Satzung von Kostenerstattungsbeträgen festge-
legten Zeiträumen einen Zeitraum von 25 Jahren.   
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E.19 Pflanzenlisten 
Entsprechend der unter Kapitel C.12. ´Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft´, Punkt C.12.2 ´Weitere Maßnahmen´ getroffenen Festset-
zung sind die nachfolgenden Pflanzenlisten 1 bis 5 Bestandteil der grünordnerischen Festsetzungen. 
Bei der Auswahl der Arten und Sorten ist auf ein ausreichendes Lichtraumprofil und Standorteignung 
zu achten. Die nachfolgenden Pflanzenlisten wurden auf Grundlage der laufend fortgeschriebenen 
GALK-Straßenbaumliste erstellt (GALK, o.D.). 
 

Pflanzenliste 1 - Kleinkronige straßenbegleitende Laubbäume (H < 10m) 

botanischer Name deutscher Name 
Acer campestre 'Elsrijk' Feldahorn  
Crataegus lavallei 'Carrierei' Apfeldorn  
Prunus padus 'Schloss Tiefurt' Traubenkirsche  
Prunus serrulata 'Kanzan' Japanische Nelkenkirsche  
Prunus x schmittii Zierkirsche  
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Kugelakazie  
Sorbus aria 'Magnifica' Mehlbeere  
Sorbus intermedia 'Brouwers' Schwedische Mehlbeere  
Tilia cordata 'Rancho' Amerikanische Stadtlinde  
Säulenförmige Bäume  
Acer platanoides 'Columnare' Säulenförmiger Spitzahorn 
Acer platanoides 'Olmsted' Spitzahorn 
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' Thüringische Säulen – Mehlbeere 

 
Pflanzenliste 2 - Mittelgroße straßenbegleitende Laubbäume (H < 20m) 

botanischer Name deutscher Name 
Acer campestre  Feldahorn  
Acer platanoides 'Allershausen' Spitzahorn  
Acer platanoides 'Apollo' Kegelförmiger Spitzahorn  
Acer platanoides 'Olmsted' Spitzahorn  
Acer platanoides 'Cleveland' Kegelförmiger Spitzahorn  
Liquidambar styraciflua 'Moraine' Amberbaum 
Liquidambar styraciflua 'Paarl' Amberbaum 
Quercus palustris Sumpfeiche  
Robinia pseudoacacia 'Monophylla' Einblättrige Robinie  
Sorbus intermedia in Sorten Schwedische Mehlbeere 
Tilia cordata 'Erecta' Dichtkronige Winterlinde  
Tilia cordata 'Greenspire' Amerikanische Stadtlinde  
Tilia cordata 'Roelvo ' Stadtlinde  
Tilia x euchlora Krimlinde  
Tilia x flavescens 'Glenleven' Kegellinde  
Säulenförmige Bäume   
Carpinus betulus 'Fastigiata' Pyramiden-Hainbuche 
Quercus robur 'Fastigiata' Pyramideneiche 
Quercus robur 'Fastigiata Koster' Schmale Pyramideneiche  
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Pflanzenliste 3 – Großkronige Laubbäume (H > 20m) 

botanischer Name deutscher Name 
Acer platanoides Spitzahorn  
Betula pendula Roth Sand Birke  
Gleditsia triacanthos 'Inermis' Dornenlose Gleditschie 
Quercus robur Stieleiche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' Robinie  
Tilia tomentosa 'Brabant' Brabanter Silberlinde  
Tilia x europaea Holländische Linde  
Tilia x europaea 'Pallida' Kaiserlinde  

 
Pflanzenliste 4 – Heimische standortgerechte Sträucher 

botanischer Name deutscher Name 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe, Schwarzdorn 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Trauben-Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Geschnittene Formhecken  
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Carpinus betulus Hainbuche 
Taxus baccata  Eibe 
Acer campestre Feldahorn 
Prunus laurocerasus Kirschlorbeer 
Ilex crenata Bergilex, Japanische Stechpalme 

 
Pflanzenliste 5 - Kletterpflanzen für die Begrünung von Fassaden 

botanischer Name deutscher Name maximale 
Wuchshöhe 

Rankhilfe 
notwendig 

Clematis montana Anemonen-Wald-
rebe 

5-8 m ja 

Clematis vitalba Waldrebe bis 16 m ja 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt bis 5 m ja 
Hedera helix Efeu bis 30 m nein 
Humulus lupus Hopfen 3-8 m ja 
Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie 7-9 m nein 
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein bis 15 m nein / ratsam 
Polygonum aubertii Schling-Knöterich 8-15 m ja 
Wisteria sinensis Blauregen 10-20 m ja 
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F. Verfahrensvermerke 
 
Aufstellungsbeschluss durch Gemeinderat 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB                 am   06.02.2017 
 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB                 am   27.10.2017 
 
 
Ortsübliche Bekanntmachung frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB                 am  27.10.2017 
 
Frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB einschließlich Erörterungstermin 06.11.2017     vom 06.11.2017 
                      bis   20.11.2017 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben              vom 02.11.2017 

einschließlich Anhörungstermin 24.11.2017             vom 06.11.2017 
                      bis   08.12.2017 
 
 
Entwurfsbeschluss Gemeinderat 
einschließlich Offenlagebeschluss                am  12.12.2018 
 
Ortsübliche Bekanntmachung Auslegung Entwurf 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB                 am  22.03.2019 
                          und am  29.03.2019 
 
Entwurf mit Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt            vom  29.03.2019 
                      bis   10.05.2019 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB mit Schreiben       vom 26.03.2019 

                      vom 29.03.2019 
                      bis   10.05.2019 
 
Beschluss über Anregungen                am  30.01.2023 
 
 
Beschluss des Gemeinderates 
zu erneuten Offenlage                 am  30.01.2023 
 
Ortsübliche Bekanntmachung erneute Offenlage 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB                 am  xx.xx.2023 
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Entwurf mit Begründung 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegt  vom xx.xx.2023 

bis   xx.xx.2023

Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB (erneute Offenlage) mit Schreiben vom xx.xx.2023

vom xx.xx.2023
bis xx.xx.2023

Beschluss über Anregungen   am xx.xx.2023

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW am xx.xx.2023

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften 
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO mit § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §4 GmO/BW am xx.xx.2023

Ausfertigung der Satzungen  am xx.xx.2023

Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen  
und damit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB  am xx.xx.2023

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil 
(planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften) und der Begründung durch Zeichnung, Farbe, 
Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Satzungsbeschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 

Tuttlingen, 22.02.2023 

Planung und Bauservice 
Abt. Stadtplanung, Michael Herre 
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